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Bericht  
über die Briefmarken-Angelegenheit 

Ausgearbeitet von 
Gustav Schädler und Taver Gatzner. 

Einleitend sehen sich die Referen
ten veranlagt, zu bemerken, daß die 
Ueberprüfung der gesamten Mar
ienangelegenheit zufolge des ihnen 
vorliegenden großen Aktenmate
rials viel mehr Arbeit erheischte, 
«ls die Referenten anfänglich 
glaubten. 

Am 29. Oktober 1919 reichten 
die Herren Gustav von Flesch?-
Brunningen, Luigi Kasimir, Fer
dinand Nigg und Dr. Eugen Nipp 
einen Antrag bezüglich Herstellung 
und Vertrieb neuer Liechtensteini
sch!« Postwertzeichen bei der fürst
lichen Regierung ein. Das Wesent
liche dieser Eingabe ist folgendes: 

Die in der Eingabe unterfertig
ten Herren gelangen auf Grund 
einer aufgestellten Rentabilitätsbe
rechnung zum Schlüsse, daß es im 
Interesse des Landes gelegen sei, 
bei Herstellung der Postwertzeichen 
und beim Vertrieb derselben unbe
dingt selbständig vorzugehen. Es 
sei allerdings besser, weniger zu 
versprechen und mehr zu halten, als 
umgekehrt. Das von den genannten 
Herren zu bildende .Konsortium! 

» würde die Weltpropaganda und 
den Weltvertrieb übernehmen. Da
zu seien anfänglich grobe Kapita? 

. lien notwendig. Der Verlag (Kon
sortium) übernehme das Risiko be
wußt Und gerne, weil er von der 
Eüfe des Unternehmens fest über
zeugt sei. Die Interessen des Lan
des und des Verlages laufen pa

rallel. Grundlegend für die vor
liegende Idee sei, jedwedes Risiko 
vom Lande fernzuhalten und 
das Risiko und die Kosten der 
Weltpropaganda auf den Verlag 
zu übertragen. Dec Verlag (Kon
sortium) finde seinen Verdienst erst! 
dann, nachdem das Land seinen 
Gewinn «ms den verkauften Mar
ken gemacht habe. Selbstredend 
jedoch toerde im Lande die er
forderliche Menge an Marken für 
Verkaufszwecke auch an Händler 
zur Verfügung stehen. Es sei ein
leuchtend, daß eine großzügige 
Propaganda für den Markenver
trieb gleichzeitig eine Propaganda 
für die Hebung des Fremdenver--
kehres bedeute. Jede übermäßige 
und nicht ganz korrekte Ausnützung 
her Sammler müsse und werde ver
mieden werden, weil dies dem 
Ansehen des Landes und schließlich 
«auch der Vertriebsmöglichkeit der 
!Marke, welche dann als nicht voll
kommen seriös betrachtet würde, 
Eintrag täte. 

Bei Einführung der Franken
währung verstehen sich naturge-
gemäß alle angeführten Ziffern in 
Franken und fei besonders darauf 
Hingewiesen, imß durch diesen Mar
kenvertrieb die Valutaregulierung 
!des Landes in kräftigster Weise 
gefördert werde. 

Schließlich verpflichte sich die 
unterzeichnete liechtensteinisch-öster
reichische Gesellschaft wie folgt: 
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1. Sie garantiert dem Lande einen 
Minimalreingewinn wie folgt: 
400.000 Kronen, bezw. Franken 
pro Jahr, das heißt mindestens 
2 Millionen Reingewinn pro 
einer Markenausgabe (5 Jahre). 

2. Sie erlegt »an jeder von der 
Regierung gewünschten Stelle 
eine Kaution von 250.000 Kr. 
Erreicht der Reingewinn des 
Landes nicht 400.000 Kronen 
pro Jahr, so wird er aus dieser 
Kaution auf 400.000 Kronen 
ergänzt. Der hiedurch erfolgende 
.Abgang an der Kaution ist so
fort wieder aufzufüllen. 

2, Das Unternehmen als solches 
ist steuerpflichtig im Fürstentum 

' Liechtenstein, aber auch sämt
liche Mitglieder der Gesellschaft 
sind im Lande, gleichviel ob sie 
in demselben leben oder nicht, 
personaleinkommensteuerpflichtig. 
Schließlich wird in der Eingabe 

bemerkt, daß die Gesellschaft schon 
seit August dieses Jahres Fühlung 
"mit dem Auslande (Deutschland, 
Schweden und Amerika) genommen 
habe. Damit alle notwendigen 
Vorarbeiten, welche viel Mühe, 
jZeit und Geld erfordern, keine Un
terbrechung erleiden, und weil im 
Hinblicke >auf die derzeitig herr
schende Marken - Hochkonjunktur 
verlorene Zeit verlorenes Geld 
für das Land bedeute, bittet die 
Gesellschaft eine hohe fürstliche 
Legierung ergebend daß sie ihr 
derzeit die prinzipielle Annahme 
der gemachten Propositionen zu
sichere. 

In einer späteren Eingäbe an 
die Finanzkommission wird vorge
schlagen. den Namen „Postwerte-
zeichen-Hauptverlag" umzuändern 
in „Verkaufsstelle internationaler 

Postwertzeichen". Es heißt dann 
in der «Eingabe weiter: „Wir 
sind damit einverstanden, daß der 
Vertrag nicht für 15. sondern nur 
für 10 Jahre abgeschlossen wird. 
Dem Lande entgehen für jeden 
verlorenen Monat zirka 40.000 
Kronen oder Franken Mindestge-
jwinn. Selbst wenn keine Unter
brechung -unserer schon weit ge-
diehenen Vorarbeiten eintritt, er
fordert die Fertigstellung der neuen 
IMarken eine Zeit von 3 bis 4Vs 
Monaten. Auch die bereits einge
leitete Propaganda in Deutschland. 
.Schweden und Amerika würde 
durch eine erzwungene Unterbrech
ung Schaden leiden. Im vorläufi
gen Abkommen soll nur kurz und 
klar unsere Verpflichtung, diy 
Dauer des Vertrages und die 
-Höhe unserer Vergütung festgelegt 
werden." 

In der Landtagssitzung vom 11. 
November 1919 gelangte die Ein-
'gabe zur Verhandlung. Es wird 
ausgeführt, daß die Gesellschaft zu 
weiterem Entgegenkommen sich be
reit erkläre, denn sie setze die Ver
tragsdauer auf 6 Jahre und die 
Entschädigung von 20 auf 10«/»Z 
herab und erhöhe die jährlich^ 
400.000 Kronen auf 600.000 Kr., 
bezw. Franken. 

Während der Sitzung teilte Herr 
.Gustav von Flesch dem Landtage 
mit, dqß die Gesellschaft sich ver
pflichte, die Kaution um S0 bis 
100.000 Kronen zu erhöhen. Nach
dem der Präsident dem Landtage 
diese Mitteilung gemacht hatte, 
wurde zur Abstimmung geschritten 
Und Mit j12 gegen 2 Stimmen 
folgender Antrag angenommen': 

„Die fürstliche Regierung wird 
ersucht, mit der vorerst handelsge
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richtlich zu protokollierenden Firnra 
„Verkaufsstelle internation. Post
wertezeichen" über den Vertrieb 
.der liechtensteinischen Briefmarken 
im Auslande, auf Grund der vor
liegenden Bedingungen einen Ver
trag abzuschließen. Die vorgeschla
gene Kaution ist auf den Betrag 
von 350.000 Kronen zu erhöhen. 
Der bezügliche Vertragsentwurf 
Wolle vor Unterfertigung der Fi
nanzkommission zur Einsicht vorge
legt werden. 

Am 27. November 1919 wurde 
sodann ber sogenannte „Vorver
trag" unterschrieben und erst aml 
31. Jänner 1920 der Hauptver
vertrag labgeschlossen. 

Vergleicht man das Angebot des 
Konsortiums mit dem Vorvertrag 
bezw. >mit dem Hauptvertrag, so 
ergibt sich eine Abweichung in fol
genden Punkten: 

Im Angebot heißt es: «Selbst
redend werde im Lande die erfor
derliche Menge an Marken für 
Verkaufszwecke auch an Händler 
zur Verfügung stehen." Im Vor
vertrag hat diese Stelle nur mehr 
folgende Fassung: „Von den im 
Lande selbst an Private oder 
Händler postalisch verkauften Post
wertezeichen gebührt ihnen keinerlei 
Vergütung." Im Hauptvertrage 
endlich wird der Vertrieb der Mar
ken „für philatelistische Sammler
zwecke während der Dauer dieses 
Vertrages ausschließlich auf Herrn 
jEustav v. Fleschi-Brunningen als 
Vertreter der in Bildung begrif
fenen Gesellschaft übertragen." 

Bezüglich des Anteiles der Ver
schleißstelle ist im Vorvertrag fest
gesetzt, daß dieselbe im gesamten 
10 «/o vom Nominalwerte dn im 
Auslande verkauften Postwertzei

chen erhalten solle." Eine Mehr
forderung. unter welchem Titel 
immer, ist ausgeschlossen." Im 
Hauptvertrage nun wird der Ver
schleißstelle gestattet, für Manipu-
lations- Und Regiegebühren wei
tere 10 °/<> zu berechnen, sodaß sich 
also ihr Anteil auf 20 o/o erhöht. 

Die Dauer einer Markenaus
gabe wurde im Vorvertrag auf 
4 Jahre festgesetzt, im Hauptver-
trag dann aber auf 3 Jahre redu
ziert. 

Im Angebot der VerMeißstelle 
wurde weiter ausdrücklich betont: 
„Bei Einführung der Franken-
Währung verstehen sich naturgemäß 
alle angeführten Ziffern in Fran
ken." Die Verschleißstelle garan
tierte dem Lande im ersten Schrei
ben einen Minimalgewinn von 
400.000 Kronen bezw. Franken 
prv Jahr und in einem zweiten 
Schreiben sogar 600.000 Kronen 
bezw. Franken an jährlichen Ein
nahmen. Es ist daher sehr auf
fallend. daß diesbezüglich im Vor
vertrage nur mehr von einer 
Bruttoeinnahme von 600.000 Kro
nen (!) die Rede ist und im 
Hauptvertrage lediglich! gesagt 
wird: „Nach Durchführung einer 
eventuellen Währungsreform wird 
'die Höhe der Kaution, sowie jene 
-des garantierten Jahresumsatzes 
im Einvernehmen zwischen der 
fürstlichen Regierung und Herrn 
Gustav von Fleschi-Brunningen neu 
festzulegen sein. 

Der Hauptvertrag wurde dann 
aber durch den am 30. Jänner 
1920 zwischen der Finanzkommis
sion »und Herrn v. Flesch abge
schlossenen Eeheimvertrag voll
ständig auf den Kopf gestellt, da 
im Hauptvertrage ein Uebernomi-
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Aale, abgesehen von 10°/o für 
iManipulations- und Regiegebüh
ren, nicht vorgesehen war und sich 
speziell die llebernominalangelegen-
heit sehr zu Ungunsten des Landes 
entwickelte. 

Schließlich muh auch noch fest
gestellt werden, daß der Haupt
vertrag. bezw. die in demselben 
enthaltenen Abweichungen vom 
Vorvertrage dem Landtage nichit 
"mitgeteilt wurden und das der 
Landtag vom Abschluß eines Ge
heimvertrages keine Kenntnis 
ihatte. 

4) Wahl der Druckerei. 
Die Antragsteller führten in 

.ihrer Eingabe aus, daß die Her
stellung der Marken keineswegs in 
einer Staatsdruckerei geschehen 
müßte, es sprechen v'elmehc einige 
Gründe dafür, eine erstklassige 
Privatdruckerei (gemeint war wohl 
in Wien) heranzuziehen. In einer 
solchen lasse sich die notwendig« 
Kontvolle schärfer und rücks chts o-
ser durchführen als in einer Staats-
druckerei. Sodann erziele man im 
'Konkurrenzwege billigere Herstel
lungspreise. Ebenso arbeite eine 
Privatdruckerei im eigenen Ge
schäftsinteresse rascher und' in jeder 
Richtung kulanter. Immerhin wur
den auch aus Deutschland Offerten 
eingeholt. Schließlich wurde aber 
die für diesen Zweck zu kleine 
Druckerei der Firma, Paulussen <K 
To. in Wien mit der Markenher
stellung betraut. Im Laufe der 
.Zeit stellte sich jedoch leider heraus, 

, daß die Lokalitäten der genannten 
Firma für so große Austräge un
bedingt unzulänglich waren, was 
iauch Herr Jng. Hartmann mehr
mals schriftlich und mündlich be

tonte. Eine Staatsdruckerei wäre 
jedenfalls auch hinsichtlich der not
wendigen Kontrolle vorzuziehen ge
wesen. 

L) Die Bestellung des Aufstchls-
dienfies. 

Der Herr Gesandte, Durchlaucht 
Prinz Eduard, schrieb zu wieder-
jholtenmalen, daß es wohl billiger 
komme, wenn als Aufsichtskräfte 
Leute angestellt werden, die in 
Wien wohnen, er wisse auch nicht, 
vb in Liechtenstein genügend Per
sonen sich befinden, die nach Wien 
zu kommen bereit wären und die 
notwend'gen Kennwisse, die Rutine, 
mit Iden Arbeitern zu verkehren 
Und die erforderliche Autorität für 
diesen Dienst besitzen würden. Je
denfalls bitte er um eine tele
graphische Weisung. 

Am 5. Jänner 1920 teilte dann 
die fürstliche Regierung der Wiener 
Gesandtschaft mit» daß die Leitung 
des Aufsichtsdienstes nach dem 
Wunsche der Finanzkommission in 
die Hand eines von der Regierung 
entsendeten Organes zu legen sei 
und es solle von dieser Forderung 
nicht mehr abgegangen werden. 

Am 11. März 1920 wird die 
Firma Paulussen «K Co. von der 
Wiener Gesandtschaft mit dein 
Druck von 1 Mill'ion Sätzen liech
tensteinischer Briefmarken beauf
tragt. 

Zum Aussichtsdienste wurden 
anfänglich zwei Liechtensteiner, 
Herr Jng. Hartmann und Baron 
von Vogelsang, bestellt, für das 
Konsortium fungierte Herr Prof. 
Seefeldner. Weiter wurde für den 
Aufsichtsdienst eine Instruktion 
ausgearbeitet, welche nach Ansicht 
des Herrn Gesandten volle Gewähr 
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bieten werde, daß ein Mißbrauch 
-oder ein Entwendung vollkommen 
lausgeschlossen sei. Im Aufsichts
dienste wurden außer den Genann
ten im Laufe der Zeit nachstehende 
Personen verwendet: Paul Bie
dermann ; Oberleutnant Alfred v. 
Berg: Oberst v. Zambauer; Ba
ronin v. Czapka: Wilhelm Lang: 
Dr. Stadelmann aus Bregenz und 
Student Alois Ritter aus Ruggell. 
Nach Ansicht der Referenten war 
das Aufsichtspersonal für seine ver
antwortungsvolle Arbeit nicht ge
nügend entlohnt und die Finanz
kommission hätte jedenfalls besser 
jzetan, hier nicht allzusehr zu 
sparen. Herr Jng. Hartmann hat 
duch als Leiter des Aufsichts
dienstes mehrmals Verstärkung 
desselben verlangt, da, wie schon 
oben angeführt, die Lokalitäten in 
der Druckerei eine solche dringend 
erheische. Auch auf das Verschwin
den von Marken machte derselbe 
schon frühzeitig aufmerksam. Obige 
Ausführungen über die Raumver
hältnisse und den Aufsichtsdienst 
werden durch nachstehendes Vor
kommnis noch eingehender be
leuchtet. 

L) Die Angelegenheit Berg. 
Herr von Berg war ursprüng

lich beim Aufsichtsdienste beschäf
tigt, trat dann aber später als 
Beamter in die Dienste der Ver
schleißteils Salzburg. Unter an
derem hatte er die Aufgabe, Mar
gen in der Wiener Druckerei zu 
fassen und nach Salzburg zu brin
gen. Er benützt dabei die sich ihm 
darbietende Gelegenheit und ent
wendete aus der Druckerei in wie
derholten Angriffen ganze Stöße 
von Markenbögen. Der. Eesamt-

schaden beträgt 2,115.301.30 Kr. 
Hievvn hatte Berg, nachdem er 
der Gesandtschaft seine Diebstähle 
eingestanden hatte, Marken im 
Werte von 1.052.000 Kronen zu
rückgegeben. Marken im Werte 
von 329.000 Kronen hatte er dem 
Markenhändler Michel, Wien ül., 
Hinterstraße 11, verkaust/ ohne 
daß dieser von der diebischen Her
kunft Kenntnis oder einen Anlaß 
Kl irgend einem Bedenken gehabt 
hätte. Den Rest der Marken hatte 
Berg zu Ostern 1921 in seiner 
Wiener Wohnung verbrannt, als 
er bemerkte, daß die Diebstähle an 
den Tag gekommen waren und er 
verdächtigt werde. 

Die Untersuchung in der Berg-
,Angelegenheit führte zunächst der 
Wiener Gesandte. Aus einem am 
.27. April 1921 in der Gesandt
schaft aufgenommenem Protokolle 
!geht zunächst folgendes hervor: 
..Für die verbrannten und ver
kauften Marken hat Herr v. Flesch 
die Gutmachung des Schadens ge
genüber dem Lande übernommen 
ftnd bereits geleistet, ebenso für 
eine Anzahl von Markenbögen, 
welche in der Druckerei fehlen, 
Äderen Diebstahl von Berg aber 
noch nicht eingestanden ist, obwohl 
es nach den.gesamten Erhebungen 
als sicher angesehen werden darf, 
daß er auch diese gestohlen hat." 
Auf die Frage, warum er den 
Schaden gutgemacht habe, erklärte 
Flesch, daß die G.utmachung des 
Schadens von seiner Seite voll
kommen freiwillig erfolgt sei und 
lediglich im Interesse des Rufes 
der Liechtensteinmarke, damit die 
bei ihin lagernden Mengen nicht 
durch diesbezügliche Gerüchte ent
wertet werden. 
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Ueber den Verlauf des Ver
höres teilte die Gesandtschaft der 
hohen fürstlichen Regierung unter 
anderem Folgendes mit: ..Hier 
Mißte das Verhör abgebrochen 
werden, da Berg erklärte zu er
schöpft zu sein, um weiter zu kön
nen. Hu bemerken ist. daß er bei 
diesem Verhör zuerst die größte 
Unverschämtheit und Frechheit zu
tage legte, dann eine Ohnmachtsan
wandlung, einen Selbstmordversuch 
Und einen Weinkrampf markierte, 
sodann bei vollster Gebrvchenheit 
den unglaublichsten Trotz und Ver
stocktheit an den Tag legte. Das 
zweite Verhör fand am 23. April 
statt, nachdem Berg am Tage zu
vor eine Besprechung mit einem 
Advokaten gehabt hatte. Die Tak
tik Bergs hatte bei diesem voll
ständig umgeschlagen. Er erklärte, 
er wisse genau, daß niemand an
ders als er gestohlen habe, er 
nehme den ganzen angerichteten 
Schaden auf sich, er war demütig, 
bescheiden und kriecherisch, "lügte 
iaber in allen Details unentwegt 
weiter und machte bezüglich der 
Art, wie er die Diebstähle be
gangen habe, Angaben, die absolut 
nicht stimmen können. Die ganze, 
wohlüberlegte Verantwortung 
machte den Eindruck, von irgend 
einem geschickteren Menschen, als 
Berg es ist, präpariert zu sein." 

Anläßlich eines Verhöres am 2. 
Mai ließ der Gesandte Durchlaucht 
Prinz Eduard, Herrn von Berg 
verhaften und bei der Polizei be
quemte sich Herr von Berg endlich 
idazu, die Wahrheit vollkommen 
einzugestehen. 

Sehr auffallend ist nun, daß der 
Untersuchungskommission in Salz

burg der Fall Berg vollständig 

verheimlicht wurde, sodaß sie erst 
in Wien hievon Kenntnis erhielt. 
Der Untersuchungskontmission fiel 
in Salzburg auch auf. daß Herr 
von Berg dort bis zum letzten 
Tage ihrer Abreise immer noch 
das größte Vertrauen genoß, ob
wohl Herrn Flesch die Unterschla
gungen bekannt waren. Der Kom
missionbericht sagt dazu: ..Dieser 
Herr Berg konnte sich noch immer 
in diesen Bergen von Marken, die 
nur so herumlagen, frei bewegen 
lund Generalsekretär Ritter von 
!Franz erwähnte sogar gelegentlich 
einmal in Salzburg, daß Berg 
Freitags mit einem Markentrans
port nach Wien verreise." Dies 
wurde jedoch von Ritter von Franz 
bei der Sitzung in Wien mit schar
fen Worten zurückgewiesen. End
lich sei noch aus einem Berichte 
des Obmannes der Untersuchungs
kommission betreff den Fall Berg 
folgendes angeführt: „Eine für 
«die Geschäftsführung geradezu nie
derschmetternde Eröffnung machte 
Berg bei der Polizeidirektion, wo 
er angibt, von der Verschleißstelle 
20 o/o vom Nominale der verkauf
ten Marken bekommen zu haben. 
Hiemit ist klipp und klar einge
standen. daß ein EroUeil der 
Marken gegen Uebernominale, sei 
es nun im In- vder Auslands 
verkauft worden ist, diese 20 ,<>/o' 
zehren ja den Zuschuß des Lan
des von 10 Ah und den, dem Kon
sortium vertragsmäßig zugestan
denen 10o/oigen Spesenbeitrag, 
welchen die Käufer zu entrichten 
haben, vollends auf. Aus welchen 
Mitteln nun bezahlte die Geschäfts
stelle den Gehalt Bergs monatlicher 
10.000 Kronen, dann die anderen 
Gehälter. Mieten. Spesen und dgl., 
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laus welchen Erträgnissen bezahlt 
sie die andern Regien, wie Aius-
landspropaganda. Reisen, welches 
insgesamt eine Million überschrit
ten haben, und aus was bezahlt 
sie die Gewinnanteile der Gesell
schafter, wenn dem Angestellten 
Berg der ganze vertragsmäßige 
Bruttoertrag aus seinen Verkäufen 
belassen wird? Zudem führte 
Berg aus, gegen Uebernominaile 
vertauft zu haben, das er in seine 
Taschen fließen lieh." 

>Hum Schlüsse zitieren die Be
richterstatter noch ein kurzes, jedoch 
bündiges Urteil in dieser Sache 
von Herrn Baldaß in der Ge
sandtschaft, es lautet: „Nur der
jenige, der mit den ganzen Ver
hältnissen und Umständen genaw-
estens vertraut ist, erkennt, daß das 
'Ganze eine durchaus verlogene 
Konstruktion ist." 

v) Bericht 
der von der Regierung nach Salzburg 
entsandken Kommission, die ihre Unter
suchung vom lS. bis einschlieblich2Z.April 
1S21 durchführte. Sparbassaverwaller 
Karl Spieler aus Feldkirch, Rudolf Real 
aus Vaduz, Agent Bühler aus Mauren, 
Lehrer Büchel aus Balzers und Mein

rad Jäger aus Schaanwald. 

Bezüglich der Behelfe, die der 
Kommission zwecks Ueberprüfung 
des Gebahrens der Verschleißteile 
in Salzburg zur Verfügung stan
den, äußert sich die Kommission 
lune folgt: „Das Kassabuch für 
!Kvonen, das Tagebuch und das 
Hauptbuch sind nicht gestempelt. 
Das Kassabuch und das Haupt
buch wurden umgeschrieben und das 
Tagebuch erst später angelegt. Die 
Aufzeichnungen über Ein- und 

Auslauf der Marken sind auf bösen 
Bogen geführt, das Inventar be
steht «us Bogen, die mit Bind
faden zusammengeheftet sind, und 
ist zum Teile auch umgeschrieben. 
Die Korrespondenz besteht aus 
Briefen aus Liechtenstein. Oester
reich und zum Teil aus Deutsch!--
land. Auslandskorrespondenz aus 
der Schweiz, Frankreich, Italien, 
England, Nordische Staaten, 
jUebersee und andere fand sich keine 
vor." 

Auf ein vom Obmanne der 
^Kommission an die Wiener Ge
sandlschaft gerichtetes Ansuchen um 
Bekanntgabe der Anzahl der an 
die Verschleißstelle Salzburg abge-
Igebenen Marken traf keine Ant
wort ein. 

,/Zu Beginn der Revision hielt 
der Geschäftsführer Herr Gustav 
von Flesch-Brunningen mit der 
Kommission eine Besprechung ab. 
in der von Seite der Kommissions-
-mitglieder eine Reihe von Fragen 
«gestellt wurden, worauf Herr Flesch 
den Wunsch äußerte, die Kommis
sion -möge ihm sämtliche Fragen 
schriftlich überreichen, er werde sie 
Idann schriftlich beantworten, wo
zu ihm einige Tage Zeit zu lassen 
sei. Herr von Flesch-Brunningen 
verwehrte der Kommission anfangs 
die Einsichtnahme in die Korre
spondenz mit dem Bemerken, daß 
sich in derselben Privat-Korrespon» 
denz befinde. Sodann drohte er 
Mit einem Advokaten." 

Die Kommission stellte nun dem 
Herrn Geschäftsführer von Flesch 
16 Fragen, von denen hier einige 
mit der Beantwortung des Herrn 
von Flesch angeführt seien: 

„Zweite Frage: Beginn der 
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Tätigkeit? Antwort: September 
1320. Die Referenten erinnern 
daran, daß das Konsortium in 
Aussicht st.Ilte, die Märten würd.n 
in 3 bis 3Vs Monaten hergestellt 
sein!" 

Vierte Frage g): „Ist Druckaus
schuh vernichtet? Antwort: Der 
Druckausschutz wird, soweit uns 
bekannt, teils vernichtet, teils von 
!dein f. l. Kontrolldienste unter 
Verschluß verwahrt." (Stimmt 
nicht! Die Referenten.) 

..Vierte Frage h): Auftrag der 
Regierung über Auflagehöhe? 
»Antwort: Liegt keiner vor." 
(Stimmt nicht! Die Referenten.) 

„Fünfte Frage c): Nachweis 
über die im Handel vorkommenden 
Abarten als Madonna, alle drei 
Werte geschnitten? Antwort: Wur
den scheinbar in geschnittenem Zu
stande und nur ganz wenige Bogen 
entwendet. Zur Verhütung wüster 
Und schäbiger Spekulation wurden 
alsdann zirka 20.000 Satz herge
stellt, von der Verschleißteile je-
jdoch nicht gesondert als solche, son
dern in Normalsätzen verkauft." 
<Stimmt nicht! Die Referenten.) 

..Siebte Frage: Versicherung 
«gegen Feuer und Diebstahl, wo 
und wie hoch? Antwort:' Vier 
Millionen, Oesterreichische Ver
sicherungsgesellschaft gegen Ein
bruch und Feuer." (Wert der da
mals dort aufbewahrten Marken 
'zirka 35 Millionen Kronen, am 
1. November sogar gegen 60 Mil
lionen Kronen und 62.000 Fran
ken. Die Versicherungssumme sei 
nun aber erhöht. Die Referenten.) 

„Achte Frage: Abgabe der 
Marken: Wie viel an das In
land, wie viel an das Ausland? 

Wurden in das Ausland von der 
'Verschleißteile oder deren Mitglie
der in Kronenwährung Marken 
Offeriert oder verkauft? wurden 
im Inlands höhere Preise als 
-10 o/o eingehoben oder verlangt? 
sind Hilfsvertriebsstellen eingerich
tet und wo? Antworten: Wieviel 
Marken an das Inland und Aus
land abgegeben worden sind, ist 
aus den Büchern zu ersehen. In 
>Kronenwährung wurden von der 
Verschleißteile oder deren Mitglie
dern weder offeriert noch vertaust. 
»Am Inlands wurden keine höheren 
Preise als 10°/o über Nominale 
Angehoben oder verlangt, ausge
nommen ein Fall, welcher der 
fürstlichen' Regierung gemeldet 
wurde, und welcher Verkauf jedoch 
nicht zustande kam. Hilfsvertriebs
stellen existieren keine." (Stimmt 
nach Ansicht der Kommission nicht 
in allen Teilen.) 

..Zehnte Frage: Marten-Pro-
pccganda für das Ausland, was 
wurde bisher unternommen und 
erreicht? Antwort: Auslandpro
paganda wurde bereits vor Er
scheinen der Marken im Auslande 
betrieben und wird von Fall 
zu Fall durch ins Ausland reisende 
Herren fortgesetzt. Spezielle Pro
paganda hat insolang keinen Sinn, 
ials die Marken in Liechtenstein 
und Oesterreich zu Nominalpreisen 
erhältlich sind, weil alle Händler 
des gesamten Auslandes ihren 
Warkenbedarf durch ihre Einkäu
fer an diesen Stellen decken lassen." 
(Die Referenten verweisen auf die 
in der Eingabe an die fürstliche 
Regierung in Aussicht gestellte 
Weltpropaganda und das vom 
Geschäftsführer versprochene Ueber-
Nominale.) 

e-
ar

ch
iv.

li



„Zwölfte Frage: Mit welchen 
Preisen werden die Frankenmar
ken im In- und Auslande abge
setzt? Antwort: Nominale plus 
10 o/a zum Kurse 100 Kronen gleich 
1 Franken, resp. 15 Punkte unter 
dem Tageskurse des Franken." 
(Die Regierung ist gegen diesen 
Vorgang eingeschritten, siehe Zahl 
2304/1921. Die Referenten.) 

..Dreizehnte Frage: Wurde die 
eingelaufene Auslandsvaluta nie 
in Kronen umgewechselt ? Ant
wort : Eingelaufene Auslands-
Valuta wurde niemals in Kronen 
ausgewechselt." 
- „Vierzehnte Frage: Wie ver
hält es sich mit der groben Be
stellung auf Kasimirmarken aus 
dem Auslande ? Antwort: Das 
»Ausland hat seine Einkäufer in 
Wien und die Erzielung von Aus-
lands-Valuta mit nennenswertem 
fllebernominale wäre nur dann 
.möglich, wenn weder in Wien noch 
in Vaduz die Marken abgegeben 
werden würden. Dies durchzufüh
ren war aber darum nicht mög
lich, weil das Land stets dringendst 
Geld in österreichischen Kronen ver-
llangte und es der Verschleißteile 
^dieser Art nicht möglich war, sy
stematisch auf Erzielung von Aus-
lands-Valuta hinzuarbeiten." 

Die Antwort der Verschleißteile 
lauf die von der Kommission ge
stellten Fragen war in eine Form 
von Protokoll gekleidet, das teil
weise auch die Revision behandelte, 
von Herrn Flesch selbst verfaßt 
und der Kommission zur Unterfer
tigung überreicht wurde, welches 
Ansinnen die Kommission aber mit 
dem Hinweis ablehnte, über das 
-Ergebnis der Untersuchung der 
Regierung allen Bericht zu geben. 

I. Revision der Bücher. 
l. Kassabuch für Kronenwährung: 
Hier wurde ein Kassaabgang 

von 442.132.99 Kronen festgestellt. 
Nach Angabe des Generalsekretärs 
Herrn Ritter von Franz sollen hie
für bei der Verschleißtelle in Wien 
229.340.44 Kronen und bei Dr. 
Eggen in Wien 212.792.55 Kr. 
erliegen. Nach den eingeholten Er
kundigungen ist die Angabe bei 
Dr. Egger richtig, dagegen hat 
der Leiter der Wiener Geschäfts
stelle Dr. Gustav Seefeldner er
klärt. Gelder von der Verschleiß
stelle Salzburg nicht zu besitzen. 
' Im Kassabuche selbst sind die 
Eintragungen in nicht chronologi
scher Folge geordnet eingetragen. 

Das Kassabuch wurde im Laufe 
des Jahres — wie eingangs er
wähnt — umgeschrieben. 

2. Kassabuch für Markwährung: 
Die Kommission fand einen 

Kassa-Soll-Bestand von 4162.70 
Mark. Vorgenannter Betrag er
liegt bei der bayrischen Hypothe
ken- und Wechselbank in Freilassing 
auf dem Privatkonto des Ee-
führers Flesch. 

Herr Flesch konnte nicht feststellen, 
wieviel von dem eingelegten Be
trage auf seine privaten Gelder 
und wieviel auf die Verschleißstelle 
entfalle. Die Kommission regte 
eine Trennung der privaten und 
geschäftlichen Guthaben an, was 
Herr Flesch zusagte. Am 5. Juli 
1921 berichtete Flesch, daß die 
Trennung tatsächlich durchgeführt 
sei. 
3. Kassa für verschiedene Währungen: 
Schweizer Franken 2Z4.75 
Lire 295.— 
Cechl. Kronen 315.-^ 
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Hollandische Gulden 4.— 
Dollar 1.— 
Dünische Kronen 3.— 
Unbekannte Währung 60.— 

Diese Geldsorten liegen beim Ge
schäftsführer-Stellvertreter Nigg 
in Vaduz. 

4. Das Kauplbuch: 
Das Hauptbuch wurde — wie 

bereits erwähnt — im Laufe des 
Jahres ebenfalls einer Umschreib
ung unterzogen. 

S. Das Verkauss-Iournal: 
Das Verkauss-Iournal besteht 

aus Bogen mit Bindfaden geheftet, 
die Neben-Journale als losen Bz-
DM. Das Haupt-Journal wurde 
ebenfalls einer Umschreibung un
terzogen. bei welcher die Namen 
der Käufer weggelassen wurden. 

Nach dem Verlaufs - Journal 
wurden die Marken-Verkäufe ab
gerechnet und zwar: 
Verschleißstelle Salzburg bis 14. 

April 1921. 
Stelle Wien bis 4. März 1921. 
Stelle Vaduz bis 31. Dezember 

1920. 
Eine «ruf einen einheitlichen 

Termin gestellte Abrechnung lag 
der Untersuchungskommission nicht 
vor: auch die Bücher wiesen keine 
einheitlichen Abschlüsse auf und be
sonders das Kassabuch wies in 
den Einnahmen und Ausgaben 
Rückstände unverbuchter Posten in 
größerer Menge nach. Die Kom-
Mission stellte nun zu Kontvoll-
zwecken an Hand der Kassa und 
des Verkaufs-Journals Berechnun
gen an. inwieweit diese mit dem 
Ausgewiesenen Markenerlös in Ein
klang seien. Weitere Kontrollbe
rechnungen sollten zeigen, ob das 
Land aus den Verkäufen bis zur 
Revision hin voll befriedigt sei. 

Die Ergebnisse zeigten nach dem 
Kommissionsberichte ein verneinen
des Resultat. Die von der Kom
mission gemachten Beanstandun
gen in der Buchführung wurden 
in den Zuschriften der Verschleiß
stelle an die Regierung vom 23. 
Juni 1921 und 6. Juli 1921 ent
kräftet und zum Teil als ein Ver
sehen der Kommission hingestellt. 

Der Eegenbericht der Kommis
sion aber vom 16. Juli 1921 hält 
die gemachten Beanständigungen 
weiters aufrecht und deutet beson
ders auf die nicht stichhältige An
gabe bezüglich des Kassa-Mankos 
hin. Ganz besonders verweist die 
Kommission in ihrer Eegenäußer-
lung auf die Antwort des Herrn 
IFlesch. daß die damals in einem 
nicht abgeschlossenen Stadium ge» 
wesenen Markenverkäufe nun be
reits bereinigt und überholt wären. 

Eine weiterer Bericht der Konv-
lmission führt aus. daß die später 
von der Verschleißstelle vorgelegten 
und ergänzten Verkaufs-Journale 
einer neuerlichen Ueberprüfung un
terzogen worden wären' und ziffer
nmäßig bis auf einige kleinere 
Mängel richtig befunden wurden, 
wiewohl diese ergänzten Ausweise 
an dem damaligen Tatbestande 
nichts mehr ändern könnten. Eben
so stellt die Kommission fest« daß 
es den kaufmännischen Grundsätzen 
entspreche, bei einem Lagerbestande 
von 42 Millionen Kronen ein ge
bundenes Lagerbuch zu führen, 
«welches stets im Laufenden ge
führt und das über alle Ein- und 
Ausgänge jederzeit erschöpfend 
Aufschluß zu geben vermöge. Im 
übrigen, wenn sich Herr von Flesch 
«mit den Ausführungen der Unter
suchungskommission nicht zufrieden 
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geben könne, möge er das Kassa?» 
das Haupt- und das Tagebuch, 
sowie sämtliche auf losen Bogen 
geführten Neben-Journale und 
Hauptsächlich das aus losen Bogen 
ibestehende Inventar bei seiner 
Reise nach Vaduz mitbringen (29. 
Quli 1921). Dies dürfte kein zu 
großes Reisebeschwernis Hilden. 
Ida der ganze Buchhaltungapparat 
ider Verschleißstelle leicht in eine 
Meisetasche gesteckt werden könne 
hnd sodann auch der Regierung 
tzur Einsicht stände. Auffallender-
weise wollte Flesch von einem Mit
bringen der Bücher nach Vaduz 
nichts wissen. Die Untersuchungs
kommission kam hinsichtlich der ge
samten Buchführung zur Anschau
ung, daß dieselbe auch nicht den 
simpelsten kaufmännischen Gepflo
genheiten entspreche. 

Die Referenten müssen zum 
Schlüsse dieses Punktes bemerken, 
haß es schwer ist, in kurzen Zügen 
die ganze Buchhaltung vor Augen 
zu führen. Eine eingehende Ueber
prüfung der Buchhaltungs-Ange-
legenheit war den Referenten bloß 
kn Hand der beidseitigen Berichte 
nicht möglich. Dies könnte nur ein 
neu zu bestellender Buchsachver-
lständiger auf Grund der Bücher 
iund Berichte an Ort und Stelle 
vornehmen. Erst dann mühte sich 
definitiv ergeben, inwieweit der 
Verschleißstelle mit den gemachten 
Bemängelungen Unrecht geschah. 

II. Aufbewahrung der Marken, 
Ablieferung derselben in Salz
burg, das Inventar und die 

Makulatur: 
I. Bemängelung der Kommission. 
Die Aufbewahrung der Marken 

lieh nach dem Berichte der Unter

suchungskommission viel zu wün
schen übrig. Nach! diesem Berichte 
lagen die einen im Hausgange, 
!die anderen auf dem Dachboden, 
Z>ie dritten im Vorraume des Bu
reaus und die letzten in den beiden 
Bureaus selbst. Sie waren also 
zum wenigsten einigermaßen über
sichtlich geordnet, zumal in den 
einzelnen Kisten und Paketen die 
verschiedensten Werte durcheinander 
waren. Dann wurde von der Ver
schleißstelle zwischen geschnittenen 
und gezähnten Marken in der Auf
bewahrung und im Inventar kein 
-Unterschied gemacht, obwohl die 
Preisdifferenzen dieser beiden Sor
ten sehr groß sind. Selbstverständ
lich litten die offen dort liegenden 
Marken, die dem Lichte, der 
Sonne, der Luft und dem Staube 
ausgesetzt waren und sie werden 
«also später im Handel nicht mehr 
als vollwertig abgesetzt werden 
Annen. 

Die Kommission führt an. daß 
je 500 Stück Frei- und Porto-
imarten laut Aussage der Ver-
schleitzstelle Salzburg am 26. Ok
tober 1920 zur Abstempelung nach 
Vaduz gesandt worden sein sollen, 
ohne aber wieder zurückgelangt zu 
sein. Vaduz habe eine solche An
lieferung entschieden in Abrede ge
stellt. 

Im Kommissionsbericht wird 
jdann weiter gesagt: „Die Kon
tvolle über die Marken-Ausgänge 
konnte in Salzburg nicht mehr var-
igenommen werden, da die hierzu 
erforderlichen Behelfe von der Ge
sandtschaft fehlten und nicht mehr 
rechtzeitig beigestellt werden konn
ten. Erst am 11. Mai wurde dem 
Obmann der Kommission die be
treffende Tabelle übermittelt. Nach 
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der Wiener Aufzeichnung nun wäre 
Salzburg mit Freimarken mehr 
beliefert worden, dagegen hätte 
.Salzburg an Portomarken wieber 
mehr erhalten als Wien nachweist. 
Den Wiener Mehrlieferungen ent
spricht ein Betrag von Kronen 
13,853.513.—. Dem Salzburger 
Mehrerhalt ein solcher von Kronen 
28.637.—. 

Die Tabelle Wien weist 90 Lie
ferungen nach während Salzburg 
nur 37 ausweist." 

Druck-Ausschuß: Unter den zu 
Beginn der Untersuchung an Herrn 
Flesch gestellten Fragen befand 
sich iauch eine bezüglich der Ver
nichtung des Druckausschusses (Ma
kulatur). Herr Flesch antwortete: 
„Der Druckausschuß wird, soweit 
uns bekannt, teils vernichtet, teils 
vom f. l. Kontvolldienste unter 
Verschluß verwahrt." 

Dem Berichte der llnterfuch-
Mgskommission ist hinsichtlich dieser 
Makulatur-Angelegenheit folgen
des zu entnehmen: „Zu Anfang 
der Markenaufnahme in Salzburg 
bemerkte die Kommission in einem 
Kasten Stöße von Marken, die 
«als Makulatur erkannt wurden. 
.Auf die an Flesch gerichtete Frage, 
ob auch Makulatur vorhanden sei, 
erwiderte er sofort, es sei keine 
vorhanden. Nur auf weiteres 
Drängen hin gab er zu. wenige 
Bogen in Salzburg liegen zu ha
ben, die dazu dienen. Spezialsamm-
lern für philatelistische Arbeiten 
solche zur Verfügung stellen zu 
Zönnen. Ein Brief des Herrn Flesch 
vom 14. Februar 1921 gab Herm 
Berg den Auftrag, die lleberprüf-
!ung der gesamten in Wien er
liegenden Makulatur zu forcieren. 
Auch teilte nachträglich in Vaduz 

Herr Nigg mit. daß er in Salz
burg des öftern um Aufschluß 
fragte, zuletzt noch am 1. März 
1921. laber immer die Antwort 
erhielt, in Salzburg erliege keine 
Makulatur. 

Nachdem der Kommission die 
Makulatur nicht mehr ansichtig 
wurde, beschloß sie, daß die Herren 
Spieler, Büchel und Real noch 
nähere Nachforschungen pflegen 
sollen und sie fuhren daher noch 
in der Nacht nach Wien. Tags 
darauf konnten sie dort feststellen, 
daß Salzburg mit bedeutenden 
Mengen dieses Sortier-Ausschusses 
beteilt wurde^ den die Verschleiß-
steile der Kommission verheimlichte. 
Salzburg war im. Gesamten mit 
1,730.923 Stück beliefert worden. 
Herr Flesch, der in Wien auch an
wesend war. berief sich nun darauf, 
daß er strengen Auftrag hatte, 
von dieser Makulatur nichts zu 
erwähnen. Auf die Frage der 
Kommission, von wem er diesen 
Auftrag habe, erwiderte Flesch. 
von Seiner Durchlaucht dem Prin
zen Eduard. Der Herr Gesandte 
jedoch stellte dies entschieden in 
Abrede. 

Es steht nun fest, daß Salz
burg seine Makulaturbestände be
reits durchgemustert hat und zum 
Beweise hiefür sei erwähnt, daß 
im Markenkatalog Michel die un
gezähnten Nachportomarken bereits 
aufgenommen waren und die ein
gestellten Preise für einzelne Stücke 
bis zu 100 Mark per Stück, für 
andere wieder 5, 12. 20 und 75 
Mark betrage. Diese eingestellten 
Preise sprechen eine zu deutliche 
Sprache, daß die Höhezahl der 
einzelnen Stücke dem Herausgeber 
des Kataloges bekannt sein muhten. 
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Der Beweis hiefür ist nun voll 
erbracht durch die Aussage des 
Herrn Nigg in Vaduz, nach der 
Herr Seefeldner der Verschleiß
stelle Salzburg zugleich Mitarbeiter 
bei der Notierung für diesen Kata
log war." 

Wenn nun aber für Druckaus
schuh Einnahmen ehielt wurden, 
so ist wohl auch die Frage be
rechtigt, wo diese Erlöse verbucht 
sind. 

2. Entgegnung Fleschs. 
In einer schriftlichen Verant

wortung vom 9. August 1921 
stellt dann Herr Geschäftsführer 
Flesch nachstehendes fest: 
a) Der letzte Rest an Kronenmar

ien wurde uns überhaupt erst 
vor einigen Wochen übergeben, 
es liegt in der Natur der Sache, 
daß man eine General-Sortier
ung und eine Eeneralverwahr-
ung erst dann durchführt, wenn 
man die gesamte Ware für die
sen Zweck zur Verfügung stehen 
hat. 

b) Seit März 1921 fanden unun
terbrochen. Revisionen und Be
standaufnahmen statt. Jeder Re
visor nahm diese Arbeit nach 
eigenem System vor, brachte da
bei unvermeidlich das Lager in 

' Unordnung, sodaß es unserem 
Generalsekretär ganz einfach un
möglich war, die Marken nach 
seinem System endgiltig zu 
«ordnen. 

c) Unser Wunsch und Antrag, daß 
uns die Marken in kompletten 
Sätzen ordnungsgemäß geliefert 
werden sollten, konnte nicht er
füllt werden: wollte man Ab
hilfe beim Kontrolldienste schaf
fen. so lehnte dieser mit Recht 

jede Verantwortung aus demi 
Grunde ab, weil ihm viel zu. 
wenig Personal zur Verfügung 
stand. Wendete man sich an die 
Gesandtschaft, so wurde einem 
mitgeteilt, daß seitens der Re
gierung zu wenig Personal bei
gestellt werde. Auch wir selbst 
wendeten uns in Briefen und 

, Telegrammen in gleicher Ange
legenheit dringlich, aber erfolg
los an die Regierung. Die Ver
packung der Marken geschieht 
nicht durch die Verschleißstelle, 
sondern durch den Kontrolldäenst 
und wären diesbezügliche Be
schwerden bei diesem, aber nicht 
bei uns vorzubringen." 
Anlangend das Defizit in der 

Belieferung wird im Protokoll 
über die mündliche Verantwortung 
des Herrn Flesch vom 29. Juli 
1921 konstatiert, daß nach den 
neuesten Mitteilungen und auf 
Grund von Erhebungen, die die 
Gesandtschaft durch Herrn Jng. 
Hartmann gepflogen hat, faktisch 
ein Abgang nicht mehr bestehe, 
abgesehen vom Abgang von Mar
ken im Werte von nicht ganz 
einer halben Million, die aoer 
Jng. Hartmann auf Grund von 
weiteren Berechnungen aufzuklären 
in der Lage zu sein hoffe. Herr 
Flesch teilte dann am 9. August 
1921 der fürstl. Regierung mit. 
daß der Abgang bloß! noch Kronen 
2V9.S96.65 betrage. 

Hinsichtlich Buchung der Marken 
stellte Flesch am 29. Juli münd
lich fest, daß die Buchung vom 
Aufsichtsdienste besorgt worden sei 
Und er nichts anders zu tun ge
habt Habe, als die Marken so 
verbucht zu übernehmen. Ein Ab
weichen von der von der Gesandt-
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schast und dem Aufsichtsdienste ein
geführten Buchung wäre im In
teresse der Einheitlichkeit nicht ein
mal ratsam gewesen. Daß der 
Aufsichtsdienst die heute gerügte 
Buchung eingehalten habe, sei auf 
die Raschheit des Druckes und der 
Ablieferung zurückzuführen. 

Die Kommission bemerkte dar-
auf. daß die getrennte Buchführ
ung unbedingt wünschbar gewesen 
wäre. 

Die Inventur und die Marken-
bestände, erklärt Flesch, wurden 
anfangs und Ende März 1921, 
also zweimal, einer amtlichen Kon
trolle und Feststellung unterzogen 
und das diesbezügliche amtliche 
Protokoll vom 31. März 1921 der 
Gesandtschaft lautet wörtlich wie 
folgt: 

„Herr Lang hat sich dieser Auf
gabe am 24., 25. und 26. März, 
weiters am 23., 29., 3V. und 31. 
März 1921 zusammen mit dem, 
mit der Buchhaltung betrauten 
Herrn Generalsekretär Sektionschef 
Franz mit peinlicher Sorgfalt un-
ter?ogen. Es mutz bei diesem An
laß konstatiert werden, daß> die 
Eintragungen der Verschleißstelle 
>Salzburg mit minutiöser Genauig
keit geführt werden. 

Dieses amtliche Protokoll ist 
gefertigt: 

Prinz Eduard Liechtenstein 
Kapitän von Lang 
Architekt von Flesch und 
Sektionschef von Franz." 

Verheimlichung des Druckaus
schusses: Darüber äußerte Flesch 
in Vaduz imn 29. IM 1921, daß 
«er tatsächlich von Jng. Hartmann 
eine Kiste Ausschuß übernommen 
habe; er hätte der Kommission 
das Vorhandensein von Druck-

Ausschuß aus folgenden Gründen 
Vorenthalten: 

«Die Kommission hätte immer 
nur von Druckausschuß gesprochen. 
Solcher war nun tatsächlich nicht 
vorhanden. (Druckausschuß werden 
die schon beim Drucke unbrauch
bar gewordenen Bogen genannt, 
während als Perforierausschuß die 
in der Gummieranstalt und unter 
der Persvriermaschme unbrauchbar 
gewordenen Bogen bezeichnet 
werden.) Daß er auch den Per
forierausschuß verheimlichte, sei 
nicht auf eine bloße Wortklauberei 
zurückzuführen, sondern er habe 
von der Gesandtschaft den Auf
trag gehabt, den Ausschuß über
haupt 'geheim zu halten. Flesch 
betonte, daß er einem Regierungs
beamten loder einer von der Re
gierung delegierten Person in 
Salzburg Einsicht in den Brief 
der Gesandtschaft Wien gewähren 
werde, in dem der Austrag >zur 
Geheimhaltung des Ausschusses 
ausgesprochen sei. Er gibt die 
ehrenwörtliche Versicherung, daß 
diese seine Angabe richtig sei." 

Diesen Ausführungen Fleschs 
muß immer wieder entgegenge
halten werden, daß Durchlaucht 
Prinz Eduard entschieden in Ab
rede stellte, einen solchen Austrag 
gegeben zu haben, denn der fürst
liche Gßsandtschafts-Sekretär von 
Baldaß berichtet am 3. August 
1921 in der Angelegenheit: 

„Was den Transport des Aus
schusses nach Salzburg betrifft, so 
hat die fürstliche Gesandtschaft 
wohl angeordnet, daß derselbe nach 
außen als vertraulich zu behand-
deln sei, daß es dem Renomee der 
Liechtenstein-Marke schaden könnte, 
wenn in der philatelistischen Oef-
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fentlichkeit bekannt würde, dah 
-Liechtenstein „Ausschuß" in den 
Handel bringe, keinesfalls aber 
der fürstlichen Regierung gegenüber 
bestand damals die Absicht, dies 
SU 'tun oder mit andern Worten 

-ihr den Transport von Ausschuh 
nach Salzburg zu verheimlichen." 

Den «am 29. Juli 1921 hin
sichtlich der Makulatur mündlich 
gemachten Aeußerungen fügt Herr 
Flesch in seinem Schreiben vom 

August 1921 noch bei: „Weil 
nun d'e Verschleißteile «inen Druck
ausschuh tatsächlich niemals über-

' inommen hatte und weil des weitern 
seitens der fürstlichen Gesandtschaft 
die schriftliche Weisung vorlag 
ivom 23. Dezember 1920, Z. 
819/5. Seite 3, vorletzter Absatz), 
den Perforierausschuh „privat zu 
behandeln", so verschanzten wir 
uns. um gegen letztere Weisung 
nicht zu verstohen. hinter dem 
Worte „Druckausschuh", von wel
chem w'r wah.heitsgemäh behaup
ten konnten, ihn niemals übernom
men zu haben. Ich gebe 'heute, 
ruhig zu. dah es vielleicht ein 
Fehler meinerseits war, mich nicht 
sofort der Kommission gegenüber 
über die Weisung der Gesandt
schaft hinwegzusetzen. Bei dieser 
Gelegenheit sei aber gleichzeitig 
festgelegt dah die Gesandtschaft 
und die in dieser Frage beige
zogenen Fachleute sich darüber klar 
waren, dah die beabsichtigte Ver
wertung, das heiht der Verkauf 
des Ausschusses in Händler- und 
Sammlerkreisen sehr unliebsam 
Aufgefaßt und daher zur philate-
ilistischen Herabsetzung der Marke 
beitragen könnte. Die Verschleih-
stÄe hat die Uebernahme des 
Ausschusses und zwar Marke für 

Marke dem Kontrolldienst und der 
Gesandtschaft ebenso genau und 
schriftlich in Empfang gestellt wie 
jedwede andere Marke, die nicht 
.Ausschuh war. Diese Uebernahme 
war daher bei keiner offiziellen 
Stelle, ob fürstliche Gesandtschaft 
loder Kontvolldienst» ein Geheim
nis, sondern Geheimnis war einzig 
Md allein die Frage, ob Md wie 
man diesen Ausschuh eventuell ver
werten sollte oder durfte. Verkauft 
Ihat die Verschleihstelle aus dem 
jAusschusse keinerlei und niemals 
KuriositÄen irgend welcher Art, 
sondern sie überlieh solche kosten
los ihren Kunden und Sammlern 
loder philatelistischen Forschern und 
Fachleuten." 

3. Schllchbemerkung zum Defizit. 
Die Kommission bemühte sich 

speziell, in das von ihr festge
stellte Defizit Licht zu bringen. Die 
ihr «am! 11. Mai 1921 von der 
Gesandtschaft übermittelte erste 
Tabelle über die Markenlieferung 
Salzburgs bildete die Grundlage 
zu ihren Kontrollberechnungen. 
Diese Tabelle war bei einzelnen 
Markenwerten noch unvollständig. 

Die Kommission wandte sich nun 
lam 13. Juni 1921 «m die Ver
schleihstelle Salzburg und zugleich 
an die Gesandtschaft um Aufschlug 
!mit wie viel Marken die Verschleih
stelle Salzburg bis zum 22. April 
1921, dem Stichtag, beliefert wor-
jden Wäre. Am 24. Juni f1921 
jwurde dem Obmanne von der 
Gesandtschaft eine Tabelle mit die
sem Datum übersandt, doch auch 
jdiese zweite Tabelle, welche als 
feststehend bezeichnet wurde, gab 
noch kein wesentlich anderes Bild 
über die festgestellten Markenab

e-
ar

ch
iv.

li



gänge. Neuerdings Wies die Kom
mission auf das große Defizit, 
hin, welches, falls die Bestände in 
Salzburg als richtig anzunehmen 
gewesen wären, die Verschleißteile 
Wien hätte betreffen müssen. Erst 
die von der Kommission beantragte 
Inventarisierung der Wiener und 
Salzburger Bestände durch den 
Mussichtsdienst brachte endlich Klar
heit. 
- Dem Kommissionsberichte vom 
2. August 1921 ist zu entnehmen, 
daß in der Inventur des Herrn 
Jng. Hartmann eine Post von Kr. 
9,719.306.70, mit' Kommissions
lagerstand Wien-Salzburg be
zeichnet, aufgenommen war. näm
lich Marken, die zum Teil in 
Bayern lagerten, auf welche die 
Kommission anläßlich Skontrierung 
nicht aufmerksam gemacht worden 
war Und bezüglich derer sie auch 
keiner Vormerkung ansichtig wurde. 

Der Bericht stellte dann fest, 
daß uun erwiesen sei, daß das In
ventar der Verschleißstelle Salz
burg bezüglich der Wiener-Stelle 
falsch geführt war. 

Der Schlußbericht der Kommis
sion vom 4. September 1921 weist 
nun in seiner Entgegnung auf den 
Bericht der Verschleißstelle vom 
3. August 1921 nochmals ganz 
besonders darauf hin, daß das 
Verschulden am sogenannten „Re
gierung und Land alarmierenden 
Irrtume" nicht die Gesandtschaft, 
wie Flesch es anführte, treffe, son
dern daß es auf das Konto der 
Verschleißstelle wegen ihrem Kom
missionslagerbestand zu buchen sei. 
Nur ein geringer Teil wäre auf 
die unvollständigen Tabellen und 
die Malversationen und Schiebun
gen Bergs zurückzuführen. 

Von einem Fehler der Kommis-
sion sprechen zu wollen, weil sie be
züglich des Defizites mit der Ver
schleißstelle nicht Fühlung genom
men habe, kann nicht die Rede 
sein, denn zur Kommission hat 
Herr Flesch ja schon auf die erste 
schriftliche Anfrage vom 13. Jum 
1921 in unverständlicher Weise die 
Beziehungen abgebrochen und hat 
sie sogar mit nicht stichhältigen 
Gründen glattweg aberkannt. 

Wenn nun Herr Flesch in seinem 
Berichte betont, daß an dem Jrr-
zume nicht die Kommission schuld 
ist, so ändert dies natürlich an 
der Tatsache, daß die Berechnun
gen in Ordnung waren, gar nichts. 

III. Ueber-Nominale und Aus-
lands-Valuta. 

In der Finanzkommissionssitzung 
vom 13. Jänner 1920 wurde mit 
idem Herrn Geschäftsführer der 
Verschleißstelle ein Eeheimvertrag 
abgeschlossen und Herr Rechtsan
walt Dr. Beck zum Treuhänder 
!sür das Land bestellt. In dieser 
Angelegenheit schreibt Herr Flesch-
Brunningen an Herrn Dr. Beck 
-am 30. Jänner 1920 bezüglich des 
Markenverkaufes mit Uebernomi
nale folgendes: 

„In der Ihnen und mir bekann
ten Sitzung vom 13. Jänner 1920 
wurde beschlossen: 
1. Daß ich als Vertreter und Ge

schäftsführer der Gesellschaft zum 
Vertriebe der fürstl. liechtenst. 
Postwertzeichen in folgenden 
Ländern nur zum Nominale zu
züglich einer 10 »/oigen Manipu
lationsgebühr verkaufen darf: 
Deutschland, Oesterreich. Un
garn, Polen. Tschechoslowakei 
und Jugoslavien. 
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2. In allen vorstehend nicht ange
führten Ländern hat der Ver
kauf bestmöglich durchgeführt zu 
werden. 
Der lleberschub über 110 <>/° des 

Marken-Nominales ist nach Abzug 
> der faktischen Regiekosten wie folgt 

zu behandeln: 
!a) 47.°/° dieses Ueberschusses sind 

an Sie zu überweisen, 
b) 47 o/o verbleiben Eigentum der 

von mir vertretenen Gesellschaft, 
c) 6°/° verbleiben zu meiner per

sönlichen und freien Disposi
tion. 
Sollten die vorstehend ange

führten k°/o den Mindestbstrag 
von 40.000 Kronen pro Jahr nicht 
erreichen, so ist er durch gestellten 
Abzug von den Posten a) lund b) 
lauf 40.000 Kronen zu ergänzen. 

Ich verpflichte mich als Ver
treter und Geschäftsführer der in 
Rede stehenden Gesellschaft Ihnen 
gegenüber, dah die vorstehend 
festgelegten Verpflichtungen voll 
und ganz eingehalten werden und 
daß ich die hieraus resultierenden 
Beträge Ihnen nach Ihrer Anord
nung in der entsprechenden Valuta 
überweisen werde. Die Ueberweis-
ung hat halbjährig zu geschehen, 
vorbehaltlich der mdgiltigen Ab
rechnung. 

Vor der Jahresabrechnung ist 
Ihnen eine Ausfertigung recht
zeitig zu überweisen, außerdem er
halten Sie am Ende eines jeden 
Geschäftsjahres ein Verzeichnis 
über die erfolgten Markenverkäufe 
mit Angabe des Verkaufspreises 
und des Quanlums der verkauften 
Marken und der Regiekosten in 
den oben unter Ziffer 2 verzeich
neten Ländern. 

Gleichzeitig räume ich Ihnen 

als Treuhänder das Recht ein, 
jederzeit Einsicht in die Bücher 
und Akten der Gesellschaft zu 
nehmen und erkläre, da§ ich den 
'Inhalt dieses Schreibens auch den 
Mitgliedern der Gesellschaft ge
genüber reservat behandelt werde. 

Gerichtsstand für alle hieraus 
entstehenden Streitigkeiten ist das 
Landgericht Vaduz. 

In Erwartung Ihres Gegen-
briefes zeichne ich mit vorzüglicher 
Hochachtung als Ihr ergebener 

Gustav Flesch-Brunningen." 
Unter dem gleichen Dalum (30. 

Jänner 1920) bestätigt Herr 
Rechtsanwalt Dr. Beck vorstehen
den Brief erhalten zu haben und 
fügt am Schlüsse bei: „Mit dem 
Inhalte des vorstehenden Schrei
bens bin ich im Sinne der Finanz
kommissionssitzung vom 13. Jänner 
1920 einverstanden. Ich erwarte, 
daß diese Abmachung im Interesse 
aller geheim gehalten wetde und 
mir als Treuhänder an meiner 
Stellung im Allgemeinen noch in 
dieser Sache nachteilig und in übler 
Treue ausgelegt wird, da ich nur 
im wohlverstandenen Interesse an
derer mich zur Annahme Ihrer 
Offerte bereit gefunden habe. Ich 
zeichne mit vorzüglicher Hochacht
ung als Ihr ergebener Dr. Beck." 

Laut Akten gibt dann Herr 
Dr. Beck am 31. Jänner 192H 
der fürstlichen Regierung und am 
2. Februar dem Herrn Regierungs
chef privat von vorstehender Ab
machung Kenntnis. Der Brief 
vom 2. Februar lautet: 

„Streng vertraulich! An den 
sehr geehrten Herrn Regierungs
chef den durchlauchtigsten Prinzen 
^iarl von und zu Liechtenstein, 
Vaduz. 
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1. Im Sinne der Ihnen und 
mir bekannten Sitzung vom 13. 
Jänner 1920 hat sich Herr Gustav 
Flesch Brunningen rechtsverbind
lich verpflichtet, mir einen halb
jährigen . Betrag zu überweisen, 
dessen Art, Enstehung und Höhe 
in dem zwischen mir und Herrn 
iFlesch gewechselten Schreiben vom 
30. Jänner 1920 festgelegt er
scheinen. 

2. Ich verpflichte mich hiemit 
rechtsverbindlich für mich und! 
meine Rechtsnachfolger, dah ich 
-diese Beträge unter dem Titel 
einer bei mir eingelaufenen ano
nymen Spende für Landeszwecke 
-dem jeweiligen Regierungschef 
übergeben werde. 

3. Ueber einstimmigen Beschluß. 
M diese Abmachung streng ge
heim zu halten. Es dürfen daher 
die von mir übergebenen Beträge 
insbesondere in der Landesrechj-
nung nicht derart verbucht werden, 
daß hiedurch die Geheimhaltung 
verletzt werden könnte. Ebenso hat 
in dieses Schriftstück nur der je
weilige Herr Regierungschef, je
doch kein anderer Beamter der Re
gierung, Einsicht zu bekommen 'oder 
zu nehmen und wird daher dieses 
Aktenstück unter persönlicher Ver
wahrung des hohen Regierungs
chefs genommen werden. 

Indem ich um den gleichlauten
den reservaten Gegenbrief ersuche, 
den geheim zu halten ich mich 
ebenfalls verpflichte, zeichne ich mich 
der Versicherung meiner vollkm-
!menen Hochachtung Dr. Beck." 

Am gleichen Tage (2. Februar 
1920) bestätigt Durch sucht Prinz 
Karl den Empfang vbigen Sch.ei-
ibens von Herrn Dr. Beck mit den 
Worten: „Namens des Landes 

Liechtenstein bestätige ich den In
halt vorstehenden Schreibens und 
erkläre hiemit dessen rechtsverbind^ 
liche Annahme. Karl Prinz Liech
tenstein, Landesverweser." 

Aus obigem für den Herrn Ge
schäftsführer von Flesch rechtsoer--
bindlichen Vertrage geht Mo un
zweideutig hervor, daß derselbe in 
alen Ländern mit Ausnahme von 
Deutschland, Oesterreich, Ungarn, 
Polen, Tschechoslowakei und Jugo
slawen die Marken bestmöglichst!, 
,d. h. also mit Uebernominale zu 
verkaufen die Pflicht hatte. Daher 
fällt es sehr auf, da>ß er jetzt sagh« 
die Verschleißteile hätte in keinem 
einzigen Falle ein Uebernominale 
ehielt, ja sogar die Behauptung 
aufstellt, jeder sei ein Lügner, der 
äußert, die Verschleißteile hätte 
auch nur bei einem einzigen Posten 
jmehr als 110 o/o vom Nominale 
eingenommen. Flesch gibt an, 
wohl Versuche zur Erlangung von 
stlebernominale gemacht zu haben, 
es sei aber alles erfolglos «ge
blieben. 

Zur Widerlegung der von 
Herrn Flesch aufgestellten Be
hauptung sei zunächst daran er
innert. in welch vielversprechender 
Weise er anläßlich der Verhand
lungen im Landtage 1919 von 
der Propaganda im gesamten 
Auslande sprach und es muß die 
Frage aufgeworfen werden, warum 
denn Herr Flesch den soeben zi
tierten Vertrag bezüglich Ueber
nominale überhaupt abgeschlossen 
hat. Warum hat Herr Geschäfts
führer v. Flesch den Herren David 
Bühler und Walter Feger geant-
lwkrtet, man könnte ihnen die er
wünschten Marken n'cht geben, da 
die Verschleißstelle für das Land 
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illebernominale-Zahlungen hiben 
müsse. Warum wurde der Unter
suchungskommission in Salzburg 
die für die Untersuchung so wich
tige AuslandskorrespondeTlz höch
stens teilweise vorgelegt? Jeder 
Versöhnliche Markenhändler erhält 
Hoch nicht nur Briefe aus Liech
tenstein. Oesterreich und Deutsch
land. fondern auch etwas aus der 
-Schweiz, Belgien, Frankreich, Ita
lien, England und Amerika. Der 
Heiter der Verschleißstelle Vaduz 
sagt doch, daß er die Auslands-
ittorrespondenz seiner von Herrn 
von Flesch erhaltenen Weisung ge
mäß an diesen nach Salzburg ab
geschickt habe. Mehr als auffal
lend ist es sojdann, daß das Ver-
Zaufs-Journal vor der Untersuch
ung einer Umschreibung unterzogen 
wurde, wobei die Namen der 
Käufer weggelassen wurden. Spe
ziell soll bei dieser Gelegenheit 
»auch >an die schon früher zitierte 
Aussage des Herrn von Berg vor 
der Wiener Polizeidirektion er
innert werden, wonach Berg von 
der Verschleißteile 20 o/»' vom No
minale erhielt, also dem Angestell
ten Berg der ganze vertragsmäßige 
Bruttoertrag aus seinen Verkäufen 
belassen wurde und die Verschleiß
istelle aus diesen Markenverkäufen 
keinerlei Verdienst erzielte. Wie 
erklärt sich ein solches Entgegen
kommen dem Herrn von Berg ge
genüber? Und wie hätte es zu
sehen können, daß in allen 27 
«Punkten, in denen die Untersuch-
ungskommission den Beweis für 

' ine Erzielung von Uebernsminale 
teils fast, teils ganz erbringt, nach 
der Aussage des Geschäftsführers 
Flesch kein einziger Fall von Ueber
nominale möglich gewesen wäre?. 

Und wie kommt Herr Geschäfts
führer Flesch zu folgender Stel
lungnahme hinsichtlich der Möglich
keit. ein Uebernominale zu erzielen, 
nachdem er doch vor zwei Jahren 
im Lande so große Hoffnungen 
weckte? Flesch schreibt nämlich in 
seiner Verteidigung vom 9. Au
gust 1921: „Die Kommission 
spricht von der im Geheimabkom
men übernommenen „Verpflicht
ung" der Verschleißteile, dem 
Lande Edelvaluta und Ueberno-
Minale zu verschaffen. 

Dem gegenüber stellen wir fest, 
dah es im Geheimabkommen und 
zwar im Briefe des Treuhänders 
an die Regierung wörtlich heißt, 
5aß wir die Erzielung eines Uebor-
nominales „anstreben" werden. 
Die Verschleißstelle war als» ver
pflichtet, ein Uebernominale anzu
streben, keineswegs aber verpflich
tet. ein Uebernominale zu erzielen 
und abzuführen. 

Eine solche „Verpflichtung" ver
tragsmäßig aufzuerlegen und zu 
übernehmen hätte nach den be
istehenden Rechtsgrundsätzen glatt
weg gegen die guten Sitten ver-
istoßen, weil es den Usancen des 
Markenhandels kraß widerspricht, 
wenn die Regierung eines Landes 
für eine im Kurse befindliche Marke 
ein Uebernominale fordert: dies 
hätte einzig und allein zum Boy-
kott der Marken Liechtensteins ge
führt und wir sind über Wunsch 
der Regierung gerne bereit, dies 
durch Einholung v-on Gutachten 
nachzuweisen. Wenn wir selbst es 
waren, die seinerzeit eine gegen
teilige Meinung hat.'en und darum 
aus eigener Jntiative der Re
gierung Hoffnung auf Uebernomi
nale machten, so haben wir da
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durch gewiß einen Fehler be
sangen. Allerdings einen Fehler 
mit bestem Willen und Glauben. 
Wenn es unsere Absicht gewesen 
wäre, ein erzielbares Uebernomi
nale für uns allein zu behalten, 
hätten wir es keineswegs notwendig 
gehabt, mit der Regierung über 
diese llebernominale und dessen 
Aufteilung zu beraten. Wir ge
stehen heute ruhig zu, daß har 
Geheimvertrag, über heutige Ver
hältnisse gemessen unpraktikabel und 
jdarum ein Unsinn war. Schuld 
daran sind nicht wir allein, son
dern die seinerzeitigen Verhältnisse 
im Markenhandel und zweitens 
beide Teile, welche dieses Geheim
abkommen getroffen hatten. Wir 
stellen heute und zwar auf Grund 
der gemachten Erfahrungen die 
Behauptung auf. daß es rechtlich 
und kaufmännisch nicht angängig 
sei, wenn eine Verschleißteile, 
welche den Allein- und Gesamt
vertrieb der Postwertzeichen eines 
Landes zu besorgen hat, diese Post
wertzeichen nicht zu einheitlichen, 
sondern zu verschiedenen Preisen 
verkaust." 

Die Referenten bemerken zu 
obiger Ausführung nur kurz: Daß 
Herr Geschäftsführer von Flesch 
sich im Geheimabkommen und 
zwar im Briefe an Herrn Rechts
anwalt Dr. Beck jvom 30. Jän
ner 1920) verpflichtet hat, ein 
.Uebernominale nicht nur anzustre
ben, sondern wirklich! zu erzielen 
Und hievon dem Lande durch Herrn 
Dr. Beck 47 »/a abzuliefern, diese 
Tatsache wird Herr von Flesch 
im Ernste nicht bestreiten wollen;' 
denn der von Flesch zitierte Brief 
des Treuhänders an die Regier
ung ivom 31. Jänner 1920) ändert 

an der Verpflichtung Fleschs dem 
iTreuhänder bezw. dem Lande 
gegenüber nicht das geringste. 

Herr Flesch erwähnt in dem schon 
genannten Schreiben vom 9. Au
gust unter anderem auch folgende 
Notiz, die in der Philatelistischen 
'Zeitschrift „Die Postmarke" er
schien: „Es hat daher jeder, der 
mehr als 10 °/o llebernominale für 
die Liechtensteinmarken bei der 
Verschleißstelle zahlen mußte, das 
Recht, die Verschleißstelle zu be
langen." 

Flesch folgert nun aus dieser 
Meldung, daß sich unbedingt alle 
jene, die mehr bezahlt gehabt hät
ten, mit Beschwerden an die Ver
schleißteile und an die Regierung 
herangetreten wären und er schließt 
seine diesbezüglichen Bemerkungen 
mit den Worten: „Kein Leben
der hat sich gemeldet. So sind 
nun alle Uebernominalezahler ge
storben oder die Ueberlebenden 
lieben in ihrer Gesamtheit und 
ohne allereinigste Ausnahme die 
Verschleißteile derart, daßi sie ihr 
keine Unannehmlichkeiten bereiten 
wollen." 

Im folgenden bieten die Re
ferenten nun eine Uebersicht über 
die Anschauung der Untersuchungs
kommission hinsichtlich der Aus
landsverkäufe gegen Edelvaluta! 
und Uebernominale, sowie die ge
tätigten Verkäufe über Nennwert 
plus 10'»/» im Inlands. 

Die Kommission machte es sich 
— so heißt es im Berichte — zur 
besonderen Aufgabe, festzustellen, 
'ob die Verschleißstelle den vertrag
lichen Bestimmungen und den im 
sogenannten Geheimabkommen 
'übernommenen Verpflichtungen, 
dem Lande Edelvaluta und Ueber
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nominale zu verschaffen, nachge
kommen sei. Der Geschäftsführer 
erklärte, daß die Verschleißteile 
Verkäufe im Inlands über Nenn
wert plus 10°/» nicht getätigt 
hätte und Verkäufe im Auslande 
gegen Uebeknominale unmöglich! 
gewesen wären. Die von ihm an
geführten Gründe sind seinen Ant
worten auf die gestellten Fragen 
tund dem von der fürstlichen Ge
sandtschaft in Wien an die Regier
ung übersandten vertraulichen Pro
tokollen vom 27. April 1921 zu 
entnehmen. 
' Dem angeführten Protokolle sei 
folgende Stelle entnommen: 
„Herr Flesch erklärte jalso bei der 
Besprechung in der Gesandtschaft 
in Wien), daß die Erzielung von 
Uebernominale und Edelvaluta in-
jsolange unmöglich sei. als es zur 
Durchführung von Zwangsoerkäu-
fen veranlaßt werde. Um die vom 
Lande verlangten großen Beträge 
ßu erzielen, müßte er sich an dis 
großen Händler wenden und könne 
daher einen Nutzen aus dem Ueber
nominale, den der Zwischen- und 
Kleinhändler erzielt und ohne wel
chen dieser nicht kaufen würde, nicht 
erzielen. Ein Verkauf im Auslande 
sei fast unmöglich, da die Aus
ländischen großen Händler ihre 
Einkäufer in Wien haben, durch 
welche sie die Marken in Wien 
>um Kronen erhalten. Uebernomi
nale und Auslands-Valuta liehe 
sich nur dann erzielen, wenn man 
.die Verkäufe durch drei bis vier 
Monate ganz einstellen würde und 
gleichzeitig vom Land auch keine 
Marken offeriert würden. Da 
einerseits ein einheitliches Preis-
Diktat im Anbot der Liechtenstein-
Marke sich'nicht durchführen lasse. 

ebenso es unmöglich sei, bei dem 
steten Geldbedarf des Landes die 
Verkäufe durch längere Zeit ein
zustellen. könne man bei den jetzi
gen Verhältnissen Uebernominale 
nicht erzielen." 

„Der Kommission stand — heißt 
es im Berichte weiter — zu ihrer 
Untersuchung nur die spärlich vor
gelegene Korrespondenz zur Ver
fügung. da in dem umgeschriebenen 
Verkaufs-Journale, wie bereits er
wähnt, die Käufer nicht ersichtlich 
waren." 

In einer mündlichen Verant
wortung vom 29. Juli 1921 in 
Vaduz behauptete Flesch freilich, 
es sei nicht wahr, daß er die Ein
sicht in die Korrespondenz verwei
gert habe. Er habe seinen Advo
katen gefragt, welcher betont habe, 
daß er nicht verpflichtet sei. in die 
Korrespondenz Einsicht zu gewäh
ren; er habe es aber dennoch 
geduldet und freiwillig gestattet. 
Hätte er etwas verheimlichen wol
len. so hätte er lange vorher alles, 
beseitigt, was er für notwendig 
gehalten hatte, da er schon zwei 
Monate vor Ankunft der Kommis
sion von deren Kommen gewußt 
habe. 

„Die Kommission erachtet es als 
ihre Pflicht", steht weiter im Be
richte, „der Regierung die Aus
züge aus der Korrespondenz zur 
Einsicht vorzulegen, da sie der un
geteilten Ansicht ist. daß solche Jn-
und Auslandsverkäufe doch ge
macht wurden." 

Die Referenten f'nden es jedoch 
genügend, wenn sie aus den nun 
folgenden 27 Punkten nur die 
nachstehenden, mit der Stellung
nahme des Herrn von Flesch 
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schriftliche Verteidigung vom 9. 
August 1921) erwähnen. 

I. Punkt: „Der Firma Aaar 
Tomp.. unbekannt wo, wird der 

Satz mit 27 Werten. Nominale 
39 Kronen, zu 63 Kronen ange
boten und geliefert." 

Herr von Flesch tut diese Sache 
kurz damit ab, daß er Einfach sagt: 
„Der Firma Naar haben wir nie
mals geliefert." 

12. Punkt: «Fritz Beck in Eschen 
richtet unter dem 19. September 
1920 an Gustav Seefeldner < Vater 
der beiden Konsortiumsmitglieder 
Hans und Prof. Seefeldner. Die 
Referenten.) in Salzburg ein 
Schreiben, in welchem er mitteilt« 
daß der Firma Naar L Comp. 
der Satz zu 63 Kronen angeboten 
und geliefert worden sei. Er weist 
auf den beschämenden Schundpreis 
für die reichen Holländer hin und 
droht mit Anzeige bei dem Händ
lerverein und der Verschleißteile 
Vaduz, wenn die Preise dem 
reichen Auslande gegenüber nicht 
revidiert würden." Flesch gibt eine 
ausweichende Antwort. 

II. Punkt : „Am 23. Jänner 
1921 wird in einem Schreiben an 
den Briefmarkenhändler-Verein in 
Wien nochmals auf die Auslands-
valuta hingewiesen, nachdem dem
selben Vereine unter dem 12. Au
gust 1920 schon bedeutet worden 
war. den Wünschen nicht voll Rech
nung tragen zu können, wegen 
der vielen Auslandsbestellungen" 
<Punkt 10). Herr von Flesch gibt 
auch da keine genügende Auf
klärung : Wenn sich auch die Be
merkung vom 12. August 1920 
durch den seinerzeitigen Vertrag 
mit Wittlacil in St. Gallen er
klären läßt, so ist es jdoch Hehr 

auffallend, daß Herr von Flesch 
>am 23. Jänner 1921 noch auf 
Auslandsvaluta hinweist und nach
träglich behaupte^ keine solche er
hielt zu haben. 

13. Punkt: Eine Karte vom 
19. September 1920 <von Herrn 
>Fritz Beck) an Herrn Ferdinand 
!Nigg in Vaduz enthält, daß 
(Vater) Seefeldner, Salzburg, 
holländischen Firmen zu 63 Kronen 
gleich 85 Cents geliefert habe." 
^Ergänzungen in Klammern von 
den Referenten nach eingezogener 
Erkundigung.) 

Auch in diesem Falle weicht 
.Flesch aus. 

17. Punkt: „Fritz Beck, Bereiter 
und Mager in Hard wurden mit 
300 Sätzen zu Mark 10.90 gleich 
3270 Mark <27 Werte). 1500 
Sätzen zu Mark 10.50 gleich' 
15.750 Mark <27 Werte. 6400 
«Sätzen zu Mark 1.— gleich 6400 
Mark Madonna), 3340 Sätzen zu 
Mark 1.— gleich 3340 Mark < Ma
donna). Summa 29.260 Mark, be
liefert. Dieser Betrag ist Zur: 
Stunde noch nicht bezahlt." <Am! 
1. Dezember 1921 noch ausstehend. 
Die Referenten.) Hier ist wohl 
angebracht, zu bemerken, daß die 
Verschleißstelle laut Beschluß« der 
Finanzkommission vom 12. Oktober 
1920 in Abänderung der bisheri
gen Vertragsbestimmungen auch in 
Oesterreich und Deutschland best
möglich verkaufen darf, daß sich 
aber Herr Flesch anläßlich seiner 
mündlichen Verantwortung in 
Vaduz am 29. Juli 1921 an gar 
keinen einzigen Fall von lleber
nominale erinnerte und sogar die 
Behauptung aufstellte, wer sage, 
die Verschleißstelle hätte gegen 
jllebernominale verkauft, sei ein 
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Lügner! Es steht nun aber nicht 
jbloß fest, daß in den 'im Pknkt 
17 aufgezählten vier Fällen ein 
Aeb ernominale erzielt wurde, son
dern es ist auch durch Beugen 
nachgewiesen, daß Herr Gustav 
von Flesch Brunningen den dritten 
Kni» vierten Posten <6400 und 
3840 Satz) in Feldkirch in An
wesenheit von mehreren Herren, 
jdarunter auch einem liechtensteini
schen Mitglede der Verschleißstelle, 
höchstpersönlich verkauft hat! 

19. Punkt: ..Ein Schreiben an 
Ferdinand Nigg unter dem 22. 
Jänner 1921 gibt demselben zu 
seiner Orientierung die Großhänd-
lerpreise bekannt und zwar: Kom
pletter Satz 53 bis 62 Kronen 
<eigentlich 43.56 Kronen inklusive 
10 o/o). Seiner Satz zu 13 Kronen 
<20 Werte, eigentlich 7.81 Kr.), 
geschnittener Satz zu 16 Kronen 
<3 Werte zu 2.69Vs Kronen). Ju
belsatz zu 14 Kronen <3 Werte zu 
3.63 Kronen), Jubelsatz geschnit
ten zu 160 Kronen und bemerkt, 
daß China noch nicht im Handel 
aufgenommen worden sei." Herr 
Geschäftsführer weicht auch in 
diesem Punkte aus. 

21. Punkt: „Am 1. September 
1920 wird der Vertrag mit Witt
lacil von Seite der Verschleißstelle 
5nit der Begründung gelöst, daß 
Benannter der Bedingung, die 
Marken bei der Uebernahme zu 
bezahlen, nicht nachgekommen sei." 
Es war ein Fehler von Herrn 
Flesch, den Vertrag am 1. .Sep
tember 1920 aufzulösen, denn, 
hätte Flesch mit der Lösung zu
gewartet, so hätte er Herrn Witt
lacil am 26. September 1920 
betreiben können, wegen Nichtein
haltung des Vertrages. Durch 

dieses Vorgehen Fleschs wurde das 
Land «lso geschädigt, llebrigens 
weist die Verschleißstelle nach dem 
Berichte der Untersuchungskammis
sion bei Wittlacil einen Ausstand 
von 143.743 Kronen aus. der nach 
Erkundigungen am 1. Dezember 
1921 noch nicht eingegangen war. 

23. Punkt: ..Auch mündliche 
IZitate deuten auf vollzogene Aus-
länds-Verkäufe hin. So erzählte 
Flesch unter anderm. ein Ameri
kaner hätte ihm 60 Cents für den 
großen Satz geboten, das wäre 
ihm jedoch zu wenig gewesen. Die
ser Centsbetrag entspricht aber 
einem Frankenwerte von minde
stens 3.60. was weit mehr ist als 
das erste Angebot Wittlacil. Ver
kauft wurden diesem Amerikaner 
.die Marken schon: dies ist die 
ungeteilte Ansicht der Kommission, 
ausgewiesen ist jedoch im ganzen 
nur ein einziger Dollar." Flesch 
äußert dazu: „In Wirklichkeit war 
die Sache so, daß dieses seiner
zeitige gesprächsweise Angebot 
eines jener Amerikaner, die in 
Oesterreich in Allem und 
Jedem Geschäfte machen woll
ten, etwas über 60 Kronen 
pro Satz bedeutet hätte. Da er 
aber die Ware keineswegs sofort 
übernehmen und bezahlen, sondern 
über Abruf nach seinem Bedarf be
ziehen wollte, ergab die Kalkula
tion, daß die Verschleißstelle rein 
nur für Transport- und Versicher
ungsspesen gearbeitet und dieser 
Art weder für sich noch das Land 
etwas verdient hätte." 

24. Punkt: „Herr Nigg machte 
der Kommission die Mitteilung, er 
hätte dem Herrn Flesch die ver
schiedenen Auslands-Adressen und 
Bestellungen aus dem Auslande 
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bekanntgegeben, zum Teil auch 
übersandt. Die Kommission sah 
jedoch hieoon in Salzburg kein 
Stück." 

'Zu diesem Punkte bemerkt 
Flesch: „Die Auslandskorrespon-
den; wurde seinerzeit Herrn Witt
lacil übermittelt, da er sich Ver
tragsgemäß die. Belieferung aller 
Länder mit Ausnahme Deutsch
lands und Oesterreichs vorbehal
ten hatte. Wieder ein logischer 
Beweis, daß wir niemals die 
Absicht hatten, in das Ausland 
mit llebernominale auf eigene 
Rechnung zu verkaufen, da wir 
doch sonst auf einen derartigen 
Vertragspunkt nie eingegangen 
wären. Einige wenige Stück Aus
landsanfragen, welche Herr Nigg 
außerdem übergab, werden erst 
in der Verkaufs-Saison <Septem
ber) behandelt werden, weil in 
dem Sommer-Monaten bekannter
maßen fast vollkommene Geschäfts-
stille herrscht." 

Tatsächlich hat Herr Ferdinand 
N'gg solche Auslandskorrespondenz 
schon im Februar Und März 1921 
an Herrn Flesch in Salzburg ge
schickt oder sie ihm' dort 'persön
lich übergeben und dabei war auch 
ein Ansuchen um Offertstellung 
von einem sehr großen Quantum. 
Warum Herr Flesch die Geschäfts
erledigung vom Februar bis in 
den September verschoben haben 
will, ist nicht einzusehen. 

25. Punkt: „Die Kommission 
isteilt auf Grund von dem Allem 
mit Recht die Vermutung auf, 
daß Auslandsverkäufe gemacht 
wurden und wird darin noch da
durch bestärkt, daß z. B. von keiner 
einzigen der Nebenverschleißsteilen 
die Namen der Markenbezieher an

gegeben werden. Diese Neben
stellen scheinen sogenannte Stroh
männer zu sein, die nur dazu auf
gestellt werden, um solche Sachen 
zu vertuschen." 

Als MarkenvertrZebsstellen wur
den der Kommission bei ihrem 
Untersuchen in Salzburg bezeichnet 

Hauptkanzlei: Sahburg, 
iReichenhallerstraße 11. im Hause 
st>es Herrn Seefeldner. 

Neb enstellen: 1. Vaduz un
ter der Führung von Herrn Nigg. 
2. Wien Vei Herrn von Berg und! 
3. Wien bei Professor Kasimir. 
> Ebenso hatte Herr Ferdinand 
Nigg in Vaduz immer die Auf
fassung. daß Herr Professor See
feldner in Wien eine Nebenstelle 
führe, weshalb er <mch einem? Ver
treter der Firma Fabian ä- 'Cie> 
<an diesen in geschäftlicher Hinsicht 
wies. 

In seiner Stellungnahme zu 
Punkt 25 behilft sich Herr Ge
schäftsführer Flesch ganz einfach 
mit der Behauptung: „Es gab 
lund gibt keine Nebenstellen der 
'Verschleißstelle, sondern nur die 
^Zentrale Salzburg und eine Stelle 
Vaduz" und in seiner mündlichen 
Verantwortung vom 29. Juli 1921 
behauptet er kühn: „Gustav See
feldner ist doch Markenhändler 
und verkauft unabhängig von 
uns", während Herr Flesch selbst 
anläßlich des Vertragsabschlusses 
im November 1919 der Regierung 
schriftlich mitteilte, daß Herr Prof. 
Dr. Gustav Seefeldner Mitglied 
des Konsortiums sei. 

Hur Stellung des Herrn Prof. 
Dr. Gustav Seefeldner in der 
Verschleißstelle äußert sich der Ob
mann der Untersuchungskommission 
in nachstehender Weise: „Nach dem 
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Gesandtschaftsberichte scheint in 
her Wiener Nebenstelle ein son-
iderbarer Wandel sich vollzogen zu 
haben. Während die Aufzeichnun
gen und Bücher in Salzburg eine 
regelrechte Filiale Wien.ausweisen 
>und der llntersuchungskommission 
als Leiter dieser Nebenstelle die 
Herren Seefeldner und Berg nam
haft gemacht wurden, Herr Dr. 
'Gustav Seefeldner bei der Ge
sandtschaft auch wls Leiter vorge
stellt wurde, dieser sich sodann 
mich mit der Leitung befaßte, 
mußte nun die Gesandtschaft vor
erst erfahren, daß Herr Professor 
.Seefeldner nur Kommissionär ge
gen mäßige Provisionsvergütung 
sei und zuguterletzt, als sich die 
Gesandtschaft mit dieser Neben
stelle speziell wegen Uebernomnalle 
etwas eingehender befaßte, will 
sich nun deren Leiter als ffestey 
Käufer bezeichnen, den die Wiener 
Werschleißstelle überhaupt nichts 
angehe." 
' Ebenso tritt Herr Prof. Dr. 
Gustav Seefeldner bei einer wich
tigen Besprechung (4. Juni 1920) 
in der Wiener Gesandtschaft mit 
.Professor Kasimir als Vertreter 
der Verschleißstelle auf und ver
handelte für dieselbe. 

Weiter heißt der fürstliche Ge
sandte Prinz Eduard in einem 
Schreiben vom 15. Juli 1920 
Herrn Prof. Seefeldner einen 
Stellvertreter des Herrn von 
jFlesch. Es ist ferner daran zu er!i 
innern, daß Herr Prof. Dr. See
feldner auch bei Drucklegung der 
lZweirappenüberdruckmarken in der 
Druckerei Paulussen ohne vorherige 
^Fühlungnahme mit dem. Leiter des 
Aufsichtsdienstes die Anordnung 
und Wegschaffung der hiezü erfor

derlichen Hehnhellermarken trifft, 
später aber, als es sich um bis 
jUebernominale-Angelegenheit han
delte, der Gesandtschaft erklärte^ 
die Verschleißstelle Wien gehe ihn 
nichts an. 
' Aus all dem ergibt sich also zu 
-Genüge, daß Herr Prof. See
feldner Mitglied der Verschleißstelle 
war und jedenfalls noch ist und 
daß Herr Architekt von Flesch als 
Geschäftsführer der Verschleißstelle 
.für das Gebahren Seefeldners im 
Markenverkauf haftbar gemacht 
werden kann. 

Im übrigen verweisen die Re
ferenten auf ein diesbezügliches 
Schreiben oer Wiener Gesandtschaft 
an die fürstliche Regierung va-m 
8. August 1921. Z. 343/5. 

27. Punkt: ./Zur weiteren Auf
klärung mögen auch die großen 
Propagandabosten dienen, die die 
Verschleißstelle verausgabte. Am 
jZ0. Juni 1920 wurden für eine 
Reise nach Norddeutschland Kronen 
133.344.— verausgabt. Am glei
chen Tage wurden einem Herrn 
Dubsky an Reisespesen nach Mün
chen 4830 Kronen bezahlt. An 
genau demselben Tage wurden 
Herrn Hans Seefeldner für Reisen 
nach Wien. Stuttgart und Han
nover 49.500 Kronen vergütet. 
jUnd wieder am 30. Juni 1920 
wurden an einen Herrn Platzer 
ein Reisekostenbeitrag nach Amerika 
49.500 Kronen ausbezahlt. Und 
einem Wilhelm Bewerter wurden 
>am 19. August 1920 für Pro
paganda in Amerika 2000 Sätze 
zu 79.200 und 10.000 ungezähnte 
Sätze zu 24.500 Kronen, also nur 
zum Nennwert ohne den 10 ».oigen 
Aufschlag überlassen. Der Erfolg 
dieser aller Auslagen und Be
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mühungen soll nur Verkäufe von 
etwas über 100.000 Mark und 
wenige Franken, von der übrigen 
ausgewiesenen Edelvaluta ist nicht 
zu sprechen, gezeitigt haben. Wei
tere Erörterungen hierüber scheinen 
der Kommission für überflüssig 
lund sie kann die Gründe, > die-
Herr Flesch immer anführt, nicht 
für glaubwürdig annehmen." 

Geschäftsführer Flesch äußert sich 
H-iezu im Wesentlichen folgender-
massen: ..1. Diese Reisen fanden 
nicht an ein und demselben Tage 
statt, fondern wurden in ihrer Au? 
sammenstellung unter dem 30. 
Juni 1920 gebucht. 

2. Diese Reisen fanden nachweis
bar fast zur Gänze vor Abschluß 
des Vertrages statt und begannen 
bereits im Sommer 1919. also 
jbevor wir in Verhandlungen mit 
der Regierung eingetreten waren. 

3. Am 30. Juni 1920 'stand 
uns nachweisbar überhaupt kein 
einziger kompletter Satz zur Ver
fügung. Die ersten 3500 Sätze 
waren direkt von der Gesandt!-
schaft nach Vaduz gegangen und 
erst aml 16. Juli 1920 brachten 
wir die für Wittlacil bestimmten 
>100.000 Sätze ebenfalls nach 
Vaduz. 

4. Es ist somit nachgewiesen, 
haß wir «mit 30. Juni 1920 kein? 
Marken verkauften oder solche un
seren Herren mitgeben konnten., 
weil wir die Marken überhaupt, 
noch nicht in der Hand hatten." 

Der Obmann der Untersuch-
ungskommission findet, daß man 
die Erläuterungen des Herrn von 
Flesch hinsichtlich der Auslands
propaganda nicht ernst nehmen 
könne. Die einheitlichen Daten 
<30. Juni 1920) seien den Büchern 

der Verschleißstelle entnommen. 
Wären die Ausgaben fallweise ein
getragen worden, so wären diese 
Daten im Berichte erschienen. Der 
genannte Obmann äußert sich dann 
weiter: „Die Kommission möchte 
auch erwähnen, daß. wenn Herr 
.Flesch schon auf dem Standpunkte 
steht, daß es höchst unmoralisch 
sei. von einer kursierenden Marke 
hnehr zu verlangen, dies sogar 
zum Boyiott der Marken geführt 
hätte usw.. es seine Pflicht und 
.Schuldigkeit gewesen wäre, die Re
gierung schon früher hievon in 
Kenntnis zu setzen und den von 
ihm selbst anempfohlenen Vor
schlag bezüglich Uebernominale, 
der zu dem unheilvollen Eehnnv-
vertrage führte, aus der Welt 
schaffen hätte sollen. So waren 
Regierung, Landtag, Gesandtschaft, 
Volk, Kommission und seine Ge
sellschafter irregeführt." 

.Ueber die Glaubwürdigkeit der 
Angaben, daß die gesamte Propa
ganda in Amerika umsonst ge
wesen sei und nur einen einzigen 
Dollar, eingetragen habe, mag der 
Hohe Landtag selbst entscheiden. 

IV. Auflagehöhe. 
- Am 11. Mai 1920 ersuchte die 
fürstliche Regierung den Herrn Ge
sandten in W en, bei d:r Druckerei 
Paulussen den Druck von vorläufig 
750.000 kompletten Sätzen der 
neuen Kasimirmarken zu veran
lassen. 

Aus einem Protokolle über die 
am 4. Juni 1920 in her GH-, 
fandtschaft stattgefundene Be
sprechung in Angelegenheit des 
Druckes der Kasimirmarken ist zu 
ersehen, daß Herr Geschäftsführer 
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Von Flesch die Auffassung hatte, 
es seien herzustellen: 
a) 550.000 kleine Sätze, geschnit

ten <3 Werte). 
b) 750.000 große Sätze, gezähnt 

<27 Werte). 
c) von einzelnen, hauptsächlich 

postalischen meist erforderlichen 
Werte der Gruppe a) und b), 

. können bis 3 Millionen Stück 
hergestellt werden. 
In einem Schreiben vom 5. 

Juli 1920 nimmt Herr von Flesch 
davon Kenntnis, daß gemäß dem 
Regierungsschreiben Zahl 2977 
vom 30. Juni 1920, 750.000 kom!-
plette Sätze hergestellt werden 
sollen. 

Die Untersuchungskommission 
Äußert nun in ihrem Berichte, daß> 
ihr die große Auflage der MM-
ken, speziell einzelner Werte, auf
gefallen sei und sie hat die Auf-, 
jfassung, daß die Auflagehöhe mit 
den Regierungserlässen in Wider
spruch stehe. In verschiedenen Fäl
len sei mit der Regierung nichts 
vereinbart worden, mehrmals sei 
das Vereinbarte bedeutend über
schritten worden. 

Am 3. Oktober 1921 richtet 
der Wiener Gesandte Durchlaucht 
Prinz Eduard ein längeres Schrei
ben, in dem er die EntwickümA 
der Auflagehöhe aktenmäßig dar
stellt, an die fürstliche Regierung, 
die ihn in dieser Hinsicht am 12» 
September um Auskunft gebeten; 
hatte. Diesem Akte sei zunächst! 
folgende Stelle entnommen: „An
fang Oktober 1920 übermittelte 
mir Herr von Flesch neuerlich eine, 
Anzahl von Drucksvrderungen. Ich 
fühlte mich nicht berechtigt, die
selben aus eigener Initiative zu 
bewilligen und berichtete unter dem 

5. Oktober 1920. I. 723/1 der 
fürstlichen Regierung hierüber wie 
folgt: Die. Philatelistische Ver
schleißstelle Salzburg übermittelt 
Mir eine Reihe von Bestellungen 
auf Marken. Andererseits erklärte 
Jng. Hartmann, daß die Druckerei 
in den.nächsten Tagen einen Teil 
der Arbeiter kündigen müsse, wenn 
nicht der weitere Druck gesichert 
sei. Ich bitte daher um telegrG 
phische Weisung, ob ich weitere 
Druckaufträge erteilen darf." 

Der Gesandte fügt dann noch 
bei: „Meine Bedenken bestehen 
darin, daß die Herstellungskosten 
«ungeheure sind und wenn deren 
Zahlung, nicht, wie es zugesagt 
ist, von der Verschleißstelle erßolgt, 
das Land noch durch längere Zeit 
aus dem Markenvertriebe sehr 
wenige Einnahmen erhalten wird 
ßind es entzieht sich meiner Beuö-
teilung, lob dies der Finanzlage 
entspricht." 

Durchlaucht Prinz Eduard er
wähnt in seinem Berichte vom 3. 
Oktober dazu, daß er auf diesq 
Mitteilung, wie übrigens auf die 
Mehrzahl der in der Briefmarken
angelegenheiten abgesendeten Be
richte an die Regierung keine Ant
wort erhalten habe. Er sagt dann 
weiter: „Bedeutend überschritten 
wurde die Auflagenhöhe, außer 
beiden Jubiläumsmarken <11.000 
Bogen in Auftrag gegeben, 13.393 
resp. 17.470 und 19.619 Bogen 
erzeugt) noch beim geschnittenen 
Satz. Auch dies geschah ohne mein 
Wissen und ich war auch während 
des Druckes nicht in der Lage, es 
zu entdecken, da Jng. Hartmann 
trotz meiner wiederholten Auf
forderung die geschnittenen und 
geahnten Marien in den Wochen
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listen nicht getrennt führte, sodatz 
ich, solange die Gesamtauflage 
nicht fertig gestellt war, nicht in 
jder Lage war, dies zu .konsta
tieren. Ich vermute, daß auch dieq 
auf eine hinter meinem Rücken 
erfolgte Einflußnahme Fleschs zu
rückzuführen ist, über dessen Ueber
griffe ich mich der fürstlichen Re
gierung gegenüber wiederholt und 
nachdrücklichst beschwert habe, daß 
meine Kompetenz gegenüber dem 
Aufsichtsdienst und der Verschleiß
istelle nicht genügend geklärt und 
festgesetzt sei und daß ich jede Ver
antwortung ablehnen müsse, wenn 
der Aufsichtsdienst ohne mein Wis
sen Aufträge der Verschleißstelle 
annehme. Ich verweise diesbezüg
lich auf meine brieflichen, halb
amtlichen Berichte Z. 118/1 und 
11L/2 an Herrn Hofrat Dr. Peer, 
welche zwar schon die Zeit der 
Frankenmarken-Herstellung betref
fen, aber die Sache schildern, wie^ 
sie von Anfang an bestand. Ich 
erinnere mich positiv aber einmal 
schon früher, direkt der Regierung 
gemeldet zu Haben, daß ich „die! 
Verantwortung ablehnen müsse". 
Meine Vorstellungen blieben aber 
immer unerledigt. 

Herr Jng. Hartmann ant
wortete auf Vorstehende Aus
führungen in nachstehender Weis:: 
„Bei den Jubelmarken ist je
doch die Auflage größer als die 
schriftliche Bestellung durch die 
Gesandtschaft lautet und ist dies 
darauf zurückzuführen, daß wir 
einerseits janfangs Oktober) keine 
Druckaufträge mehr vorliegen hat
ten und !die Firma mich vor 'dis 
Alternative stellte, die Arbeiter! 
entlassen zu müssen oder aber ir
gend welche Werte weiterdrucken 

zu lassen. Ich bin daraufhin 
in die Gesandtschaft gegangen und 
habe dem Herrn Gesandten den 
Fall vorgetragen. Da bereits 
früher ein Auftrag vom Konsor
tium vorlag, die Jubelauflage zu 
erhöhen, so glaubte der Herr E'-v-
sandte, wie ich, daß es nicht 
gängig sei, die Arbeiter zu ent
lassen und daß es ökonomischer 
sei, der Erhöhung der Auflage zu--
zustimmen. Dadurch sind dann 
zirka 6000 Bogen Sätze mehr ge
druckt worden, als der schriftliche 
Auftrag lautet. Hartmann sagt, 
haß es sich bei den geschnittenen» 
ähnlich verhalte, wie bei den Ju
belmarken. 

Herr Geschäftsführer von Flesch 
bringt in seiner Rechtfertigung! 
vom 9. August hinsichtlich der zu-
jgroßen Auflage nur vor. daß« die 
Marken nicht für ein Jahr, sow-
5ern für 6 Jahre geschaffen wor
den seien Md daß es sowohl Uem, 
Lande als der Verschleißstelle in 
2 loder 3 Jahren leid tun werde/ 
nicht eine größere als die „große 
Auflage" geschaffen zu haben. 

V. Geschnittene Iubelmarken. 
Die diesbezügliche Stelle im Be

richte der Untersuchungskommission! 
heißt: 

„Nicht wenig erstaunt war die 
Kommission beim Vorfinden eines 
Briefes vom 11. Oktober 1920 
des Herrn Flesch an Herrn Ed-
Koffer, des Inhabers der Firma 
Pcrulussen «K Cie in Wien, in wel
chem Kerr Edhvffer beauftragt wird: 
512.000 komplette Satz Jubelmar
ken. 500.000 Stück zu 30 Heller 
Und 500.000 bis 800.000 Stück zu 

2 Kronen 
zu drucken. 
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200.000 geschnittene Sätze Ju
belmarken sollen indognito herge
stellt werden. Dieselben sollen ein
fach in der Rechnung als diverse 
Werte verrechnet werden, so daß 
>aus der Rechnung nicht ersehen 
werden könne, hab es sich um ge
schnittene Jubelsätze handelt. Die 
Rechtfertigung des Herrn Flesch 
über die geschnittenen Jubelsätze 
steht im schroffem Widerspruche 
mit seinem unter Nummer 19 an
gezogenen Briefe an Herrn Nigg 
über die Richtpreise: „Geschnittene 
IJubel Kronen 160.—, dieselben 
Werden im Michel-Katalog zu 
Mark 85.— per Stück notiert und 
kann man sich ungefähr ein Bild! 
machen, wie viel Geld mit diesen 
Marken verdient worden wäre.. 

Von zuverlässiger Seite wurde 
den Referenten mitgeteilt, daß 
Herr Prof. Dr. Seefeldner in 
Wien Herrn Fritz Beck in Hard> 
geschnittene Jubelmarken offeriert 
hätte und zwar zum Preise von 
200 Kronen pro Satz. 

Die Angelegenheit bezüglich der 
geschnittenen Jubelmarken hat s!chj 
laut Akt etwa in nachstehender! 
Weise entwickelt: Ein Herr Andre 
Stohmann in Wien fragte am 9. 
April 1921 die Gesandtschaft an, 
wann die ungezähnten Jubiläums
marken zur Ausgabe gelangt seien: 
er bemerkte, daß er die Anfrage 
aus philatelisksch-wissenschaftlichen 
Gründen, stelle. Das Schreiben 
wurde der Gesandtschaft von Herrn 
Prof. Seefeldner vorgelegt. 

Die Gesandtschaft antwortete 
Zdann am 12. April 1921 auf die 
Anfrage Folgendes: 

..Auf Ihre Anfrage vom 
9. April l. I. beehre ich mich Ihnen 
mitzuteilen, daß. infolge von tech

nischen Schwierigkeiten die letzten 
größeren Bestände der Jubiläums
marken (Madonnabild) nicht mehr 
gezähnt werden konnten und An? 
fang Jänner postalisch verwendet 
wurden." Es ist zu erwähnen, daß 
das Konzept zu dieser Antwort 
laut einer auf dem Akte vorhan
denen Notiz von Herrn Prof. See
feldner verfaßt wurde und daß 
aus dem Akte nicht ersichtlich ist, 
wer in der fürstlichen Gesandtschaft 
das Schreiben erpediert hat. 

Zu dieser Motivierung des Er
scheinens der Madonnamarke steht 
nun folgende Mitteilung der Wie
ner Gesandtschaft vom 3. August 
1921 an die fürstliche Regierung 
in krassem Widerspruch. Sie 
lautet: „Zur zweiten Frage er
kläre ich, daß die Ausgabe der 
geschnittenen Jubiläumsmarke über 
Anregung der Verschleißstelle von 
der fürstlichen Gesandtschaft des
halb angeordnet wurde, damit, 
nachdem einzelne Marken vor der 
Perforierung entwendet worden 
und in den Handel gekommen 
waren und für dieselben infolge 
ihrer Seltenheit hohe Preise er
zielt wurden, den Entwendern das 
Geschäft durch eine offizielle Aus
gabe geschnittener Jubelmarken 
verdorben würde. 

Ein weiterer und zwar sehr auf
fallender Widerspruch ergibt sich 
aus obiger Aussage der Wiener 
.Gesandtschaft, daß dieselbe die 
Ausgabe der geschnittenen Jubel
marken über Anregung der Vec-
schleißstelle angeordnet habe und 
dem von Herrn Flesch am 29. 
Juli 1921 in Vaduz gemachten 
Geständnisse, daß er bezüglich der 
geschnittenen Jubelmarken mit der 
Gesandtschaft vor dem Drucke das 
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Einvernehmen nicht gepflogen habe. 
Eine direkte Unwahrheit ist die 

Behauptung, datz in Liechtenstein 
anfangs Jänner dieses Jahres die 
Madonnamarken postalisch ver
wertet worden seien, denn die Tat
sache, dah zwei in Eschen abge-
istempelte Briefe mit solchen Mar
ien existieren, beweist gar nichts. 

Der fürstliche Geschäftsträger 
von Baldah berichtet der Regierug 
am 8. August 1921 hiezu wie 
folgt: „Ganz unverständlich und 
höchst befremdend ist hiebei das 
Borgehen des Herrn von FleM 
nachdem er sich dem Jng. Hart-
imann gegenüber ausdrücklich ver
pflichtet hatte, diese Marken an 
die Post zu bringen (und auch bis 
jetzt immer versichert hatte, es ge
tan zu haben), ist unbegreiflich, daß 
ihm seine durch Krankheit verhin
derte Reise nach Vaduz als aus
reichender Grund für die Unter
lassung des Transportes erschien. 
,der ja auch auf anderem Wege 
hätte erfolgen können. Zumindest 
hätte er dies sogleich melden sollen 
und nicht in geradezu unverant
wortlicher Weise die fürstliche Ge
sandtschaft durch Prof. Seefeldner 
veranlassen dürfen, an Herrn 
Stohmann zur Veröffentlichung in 
der „Postmarke" zu schreiben, datz 
diese Marke Anfang Jänner 1921 
postalisch verwertet wurde, wäh
nend, wie sich jetzt herausstellt, 
durch Fleschs eigenes Verschulden 
Dieselben niemals an den Postj-
schalter gelangten." 

Die Referenten geben nun in 
dieser Angelegenheit den beachtens
werten Aeußerungen des Obman
nes der Untersuchungskommission 
Raum. „Ich verstehe unter offi
ziellen Marken amtlich aufgelegte 

Postwertzeichen, auch wenn sie 
^durch irgend einen Zufall die Reise 
auf Briefen noch nicht mitmachen 
konnten. Bei dieser postalisch nicht 
«gelaufenen Serie handelt es sich 
also einzig darunk ob sie als amt
liche Auflage angesehen werden 
kann oder nicht. 

Die Liechtensteinische Gesandt
schaft erklärte die geschnittenen 
Jubelmarken für offiziell, mit der 
Begründung, daß ein Teil wegen 
technischer Schwierigkeiten nicht 
mehr gezähnt werden konnte. Un
bedingt mühte sich die zweifelnde 
Sammlerwelt dieser offiziellen Er
klärung mit einer solchen Begründ
ung beugen, wenn nicht der Zu
fall es gewollt hätte, daß die 
Kommission bei ihrer Untersuchung 
von der mysteriösen Jnkognito-Be-
stellung Kenntnis erhielt. Der 
Hauptvertrag sieht bei Marken
auflagen und Nachdrucken die ge
genseitige Einvernahme zwischen 
Regierung und Verschleißteile vor. 
Die Erhebungen haben nun erge
ben, daß die Markenbestellung 
teilweise der Gesandtschaft über
lassen Worden ist. Mithin hätte 
im Sinne des Vertrages die Ein
vernahme zwischen Verschleißteile 
Und Gesandtschaft erfolgen müssen. 
Herr Flesch erklärte aber bei der 
Regierungs-Sitzung auf eine An
frage des Herrn Regierungschefs, 
daß er dieses Einvernehmen nicht 
gepflogen habe. Herr Flesch ord
nete die Anfertigung aus eigenem 
an, gab die Gründe, die ihn dch--
zu bewogen, im Fragebogen der 
Kommission an und man könnte 
die Nichtfühlungnahme als ein 
Ansehen gelten lassen, hätte er 
nicht jetzt den verhängnisvollen 
Geheimauftrag erteilt. 
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>Zu einer einwandfreien amt
lichen Auflage braucht es keinen 
Jnkognitoauftrag. in dem es wört
lich heißt, die Marken sollen nicht 
als geschnittene in die Rechnung 
gestellt werden, sie sollen als ge
wöhnliche Marken der Verschleiß
stelle übersandt werden. Es solltq 
also weder der Regierung noch der 
Gesandtschaft möglich gemacht wer
den, aus der Rechnung Kenntnis 
über diese geschnittene Auflage zu 
erhalten, denn ein Fremder hat in 
die Rechnung über die Markenher
stellung doch keine Einsicht. Diesen 
eigenmächtigen, einseitigen und an
rüchigen Vorgang des Herrn Flesch 
bezeichnet die Kommission als fak
tischen Vertragsbruch. 

Es muh festgestellt werden, daß 
die Gesandtschaft von dem früher 
vertretenen Standpunkte, daß das 
Vorkommen von geschnittenen 
Madonnamarken auf technische 
Schwierigkeiten bei der Erzeugung 
infolge Versagens der Zähnungs
maschine zurückzuführen sei. abgM 
lund sich nun ebenfalls auf die 
gleiche Begründung wie Herr von 
Flesch beruft, nämlich, daß die 
Markenherstellung über Anregung 
des Herrn Flesch von der fürst
lichen Gesandtschaft angeordnet 
wurde, um durch die Auflage einer 
geschnittenen Serie den Entwen-
dern der vor der Perfvrierung ge
stohlenen Marken den Handel 
gu verderben. 

Und wenn Fühlung genommen 
worden und die Markenauflage 
pon der Gesandtschaft auch faktisch 
angeordnet worden wäre, hätte 
Herr Flesch nicht mehr zur Jn-
Zogniwbestellung greifen müssen, 
die die Sache so geheim wissen 
wollte. Dem Vorkommen einiger 

postalisch verwendeter geschnittener 
Madonnamarken messe, ich keine 
Bedeutung bei. Es ist nicht aus
geschlossen, daß die angeführten, 
von Herrn Seefeldner vorgelegten 
illmsch'äge Eefalligkeitsentwertun-
igen sind. Es wäre daher falsch, 
durch das Vorkommen einiger, 
wenn auch echt gelaufener Briefe 
mit geschnittenen Madonnamarken 
den offiziellen Charakter dieser 
Ausgabe hievon ableiten zu 
wollen." 

Verteidigung des Herrn von 
Flesch: 

Flesch behauptet, daß in dem 
erwähnten Briefe von einer ge
schnittenen Jubelmarke überhaupt 
mit keinem Worte die Rede gewe
sen sei. Der Brief habe gelautet: 
„Selbstredend sollen die 200.000 
geschnittenen Sätze inkongnito her
gestellt werden. Dieselben können 
wohl einfach als diverse Werte 
berechnet werden, sodaß aus der 
Rechnung nicht ersehen werden 
werden kann, daß es sich!um ge
schnittene Sätze gehandelt hat." 

„Der diesem Briefe zugrunde 
liegende Sachverhalt war wie 
folgt: Die geschnittenen Sätze (8 
Werte. 5 Heller bis 1 Krone), 
waren ausverkauft, die Verschleiß
stelle aber wurde von der Händ
lerschaft auch noch weiter um diese 
Sätze bestürmt. Selbstverständ
licherweise veranlaßten wir daher 
die Herstellung von noch 200.000 
Satz und legten aus pflichtgemäßer 
Rücksicht auf die früheren Käufer 
lund zwecks Vermeidung der Ent
wertung dieses beliebten Satzes 
Wert darauf, daß über deren Her
stellung nicht viel gesprochen wer
de: ebenso selbstverständlich war 
hierüber mit Gesandtschaft und 
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Kontvolle gesprochen worden, denn 
wir stellen hieinit ein für allemal 
Und klar -und deutlich fest, dah 
die Druckerei niemals und nichts 
drucken lassen konnte, was die Ver
schleißteile bestellte, sondern ein
zig und allein das drucken durfte 
und druckte, was ihr von der fürst
lichen Gesandtschaft und der Kon
trolle anbefohlen morden war." 

Ku diesen Ausführungen nimmt 
der Obmann der Untersuchungs
kommission in nachfolgender Weise 
Stellung: 

„Die Kommission ist nicht ge
sonnen. die Rückäutzerung (Flesch's) 
zur Kenntnis zu nehmen. Das von 
Flesch angeführte „verantwortliche 
lZitat" und seine Deutung hat die 
Kommission zu sehr erstaunt. Dem 
wörtlich von ihm bezeichneten 
Briefe geht wortwörtlich voran: 
512.000 komplette Jubelmarken. 
500.000 Stück 30 Heller. 
500.000 Stück bis 300.000 zwei 

Kronen (also alles Jubel). 
Wer auf Erden möchte nun 

noch Zweifeln, daß der Nachsatz 
über die inkognito bestellten 
200.000 geschnittenen Sätze, wenn 
auch Jubel nicht eigens dabei 
stand, sich nicht auf diese Marke 
beziehe? Von der provisorischen 
Erstausgabe ist doch nicht die Rede. 
.Und nun die Frage an die hohe 
Regierung: Wenn schon alle Auf
lagen. somit auch die inkognito be
stellte Jubel-Serie, als eine zwi
schen Verschleißteile und Gesandt
schaft offiziell vereinbarte Marke 
anzusehen sei. warum erfolgte dann 
bei dieser angeblich offiziellen Auf
lage eine Weisung, daß hierüber 
aus der Rechnung nichts ersehen 
werden dürfe, daß es sich >um ge
schnittene Sätze handle? Für wen 

war denn dieses Geheimnis,- was 
schadet der Marke mehr, dieser 
Eeheimbrief oder eine Rechnung 
über geschnittene Marken, die die 
Verkäufer nie zu Gesicht be
kommen ? 

Und welcher Widerspruch ist zu 
verzeichnen zwischen der Beteuer
ung im Berichte, daß die Verein
barung mit der Gesandtschaft ein
wandfrei erfolgte und der Aeußer
ung des Herrn Flesch bei der 
Sitzung am 30. Juli 1921 in 
Vaduz auf die Frage des Herrn 
Regierungschefs, wo Herr Flesch 
zugab, bezüglich der geschnittenen 
Jubel keine Fühlung mit der Ge
sandtschaft genommen zu haben. 

Nach den Erhebungen der Kom
mission ist also die geschnitten« 
Madonna-Serie eine private An
ordnung des Herrn Flesch und da
her auf Grund der vertraglichen 
Bestimmungen nicht als offiziell zu 
betrachten. Somit steht die hohe 
fürstliche Regierung vor der tief
greifenden Frage, ob sie die An
schauung der Kommission oder den 
von der Gesandtschaft den Jubel
marken verliehenen offiziellen Cha
rakter anerkennt." 

VI. Belieferung der Postämter. 
Die Untersuchungskommission 

fand bei Vergleichung der Liefer-
amgstabellen, daß sowohl bei den 
Frei- wie auch bei den Portomar
ken von je zwei Werten die Anlie
ferung eine äußerst bescheidene war 
und zwar vermutlich absichtl'ch, da
mit die Postämter nicht zu voll
ständigen Sätzen gelangen und mit 
geschlossenen Sätzen selbst Handel 
treiben konnten, sodaß also die 
Sammler auf die Verschleißtelle 
angewiesen waren. 
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Speziell zu erwähnen ist, daß im 
Sommer 1920 durch einige Zeit 
hindurch bei den hiesigen Post
ämtern die für den Berkehr er
forderlichen Marken, d. h. minde
stens die entsprechenden Werte für 
die gebräuchlichste Korrespondenz» 
nicht zu bekommen waren, so daß 
also Oesterreichische Marken ver
wendet werden mußten, wodurch 
die Einnahmen des Landes ge
schädigt wurden. 
' Der Geschäftsführer von Flesch 
bemerkt in dieser Angelegenheit: 
„Wir stellen in diesem Belange 
fest, daß die Belieferung der Post 
erst nicht Sache der Verschleißteile 
war und daß zweitens die Post 
stets mit allen Markenmengen be
teilt wurde und beteilt wird." 

VII.Ileberprüfung'derVerschleitz-
fielle Vaduz. 

Der Kommissionsbericht führt 
Ms: 

„Der allgemeine Eindruck, den 
die Untersuchungskommission in 
Vaduz gewann, war ungefähr der
selbe wie derjenige, den sie von 
Salzburg mitnahm. Die Bücher 
entsprechen in keiner Weise den 
geringsten kaufmännischen Anfor
derungen : dann bedenke man. daß 
Herr Nigg über Barausstände 
keine andere Kontvolle hat als sein 
und seiner Frau Gedächtnis. Herr 
Flesch machte mehrmals — zuletzt 
jn Wien bei der stattgefundenen 
Besprechung die Bemerkung, daß 
er über die Verkäufe in Liechten
stein keine rechte Uebersicht habe 
Und daß er von dort auch kein 
Geld bekomme. Die Verschleißstelle 
Salzburg habe aus ihren Bestän
den Vaduz mit Marken im Werte 

von 7 Millionen Kronen beliefert. 
Nachdem nun Vaduz fortwährend 
neue Lieferungen anfordere, müsse 
angenommen werden, daß auch der 
Rest größtenteils verkaust sei und 
er hoffe nicht, daß die Marken 
auf Kredit abgegeben worden 
waren. Die Kommission beschloß 
im Einvernehmen mit der Regier
ung. die Gebahrung der Verschleiß-
Stelle Vaduz zu überprüfen und! 
stellt über die am 5. Mai 1921 
erfolgte Untersuchung folgenden 
Tatbestand fest." 

Es wurde die Belieferung Vaduz 
mit einem Nennwerte von insge
samt Kronen 7,132.707.75 festge
stellt. Aus der Bedeckung ist un
ter anderem zu entnehmen, daß 
die liechtensteinischen Gesellschafter 
an Vorschüssen erhalten hatten: 

Kranz 
Gaßner 
Risch 
Dr. Nipp 
Büchel 
Nigg 

Kr. 132.450.— 
173.025.— 

„ 153.025 — 
„ 144.550.-
.. 173.025 — 
„ 180.000 — 

zusammen Kr. 1,011.075.— 
Weiter figurieren als Bedeckung 
die schwebende Sache Beck in 
Hard mit Mark 29.260.— (gleich 
292.600.—) und die Streitsache 
Wittlacil im Betrage von Kronen 
143.743.—, welche Posten, wie 
schon früher bemerkt, immer noch 
ausstehend sind. 

Erstaunt war die Kommission 
auch über die weitgehende Kre
ditgewährung. Es ergab sich dann 
ein Manko von Kr. 236.429.45. 

„Die Kommission stellte weiter 
fest, daß die an die Gesellschafter 
gegebenen Vorschüsse unbedingt zu 
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hoch bemessen sind. Die Verschleiß
istelle Salzburg weist einen Brutto
ertrag von insgesamt 2,214.310.93 
Kronen aus, hievon entfällt un
gefähr die Hälfte auf Regien, das 
sind 1,107.155.46 Kronen, wäh
rend, die Liechtensteiner Teilhaber 
bis auf einen kleinen Betrag den 
ganzen Ertrag für sich allein in 
Anspruch nehmen. In der kurzen 
!Zeit, die der Kommission zur Ver
fügung stand, konnte festgestellt 
werden, bah der Eeschäftsführer-
Stellvertreter Herr Ferdinand 
Nigg mit Arbeit anderweitig be
reits überlastet ist und konnte er 
deshalb bei Führung der Bücher 
lund Ausführung der Aufträge 
nicht jene Ordnung halten, die ein 
solcher dem Lande sowie den 
andern Gesellschaftern gegenüber 
verantwortlicher Betrieb erheischen 
würde. Sonst wären die im Fol
genden angeführten Fälle nicht 
möglich. Viele, sehr viele Händler 
und Sammler sandten nach Vaduz 
Weid, um Marken zu erhalten, 
erhielten aber nach vielen Monat-
ten weder das Geld retour noch die 
bestellten Marken. Die nachfolgen
den zwei nach Vaduz gelangten 
Schreiben sollen zur Erläuterung! 
dienen: Das. erste ist vom 2. Mai 
1921, worin sich ein Fritz Adametz 
in Eraz darüber beschwert, daß 
er am 1. November 1920 Kronen 
463.— an die Verschleißteile nach 
Vaduz sandte, aber bis dato weder 
Marken noch Geld habe. — Der 
zweite Brief ist vom 27. April 
1921 von einem Paul Locher in 
Nizza, der am 3. November 192V 
per Einschreibbrief 1000.— Kr. an 
dieselbe Adresse nach Vaduz sandte 
?und auch weder Marken noch Geld 
erhielt. Solche Fälle könnten noch 

viele aufgezählt werden. Sie reden 
eine sehr deutliche Sprache über 

'die Ordnung in der Verschleiß-
istelle. Dann ist anzuführen die 
nicht rechtzeitige Abführung der 
Eeldeingänge an das Land. 

Ansicht der Kommission ist es, 
daß ein Beamter, der bis abends, 
sei es im Bureau oder in der 
Schule angespannt ist, die hier zu 
bewältigende Arbeit nicht leisten 
kann, und daß dann entweder dies 
loder jenes leiden mutz." 

Der verantwortliche Geschäfts
führer Herr von Flesch-Brunningen 
führt dem gegenüber an, „daß sich 
die Gebahrung der Verschleißteile 
Vaduz naturgemäß der hierortigen 
Verantwortung entzieht und dab 
wir uns nicht das Recht angemaßt 
Ihaben und anmaßen, die Bürger 
des eigenen Landes unter eine 
hierseitige Kommandogewalt zu! 
stellen." 

Zu seiner Verantwortung teilt 
Herr Ferdinand Nigg der hohm 
fürstlichen Regierung am 16. Juni 
K921 mit. daß er den Fehlbetrag 
von zirka 236.000 Kronen der 
fürstlichen Landeskassa überwiesen 
habe; ebenso stellt er fest, daß 
hinsichtlich der von der Untersuch
ungskommission erwähnten Vor
schüsse der Liechtensteinischen Kon
sortiumsmitglieder eigentlich nicht 
von „Vorschüssen", sondern nur 
vom „Anteil am Gesellschaftsge
winn" geredet werden könne. Was 
die Höhe dieses Anteiles anlange, 
haben die Liechtensteinischen Ee-
sellschaftsmitglieder mit einem Ver
triebe von 13 Millionen gerechnet 
!und seien sie von der Anschauung 
ausgegangen, daß sie d e nach Mit
teilung von Kommiss'onsmitglie-
dern von der Salzburger Ee-
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schäftsführung Verrechneten Reise
kosten nach Amerika, London, Ost
preußen usw. nicht tragen werden. 
Aus diesem Grunde seien die An
teile der Liechtensteinischen Mit
glieder so hoch angenommen wor
den. Die Mitglieder hätten aber 
in der gestrigen Sitzung beschlossen, 
von ihren Anteilen der fürstlichen 
Regierung beziehungsweise der 
Landeskasse so viel an barem zu-
rückzuvergüten. daß sich ihre Ge
winnanteile nicht über 150.000 Kr. 
belaufen werden, in der Annahme 
allerdings, daß ihnen ein Mehr
betrag aus der Abrechnung seiner
zeit verabfolgt werden wird. 

Gemäß einer Weisung der hohlen 
fürstlichen Negierung trat Herr 
Ferdinand Nigg am 22. Septem
ber 1921 aus der Verschleißteile 
aus und Herr Flesch teilte der 
hohen Regierung kurz darauf mit, 
daß am 29. September 1921 alle 
liechtensteinischen Teilhaber der 
Verschleißtelle aus dieser ausge
treten seien. Laut eingezogenen 
Erkundigungen bei liechtensteini
schen Gesellschaftern sind dieselben 
aber nicht «ausgetreten, bis auf 
die beiden Mitglieder Büchel und 
Nigg. Ersterer muhte über Auf
forderung seiner vorgesetzten Post-
direktion St. Gallen und legerer 
wie schon bemerkt, über AuftrcH 
der fürstlichen Regierung ausschei--
den. Kanzleileiter Nigg habe wie
derholt, besonders aber am 3. 
November 1921, Flesch nochl be
sonders aufgeklärt, daß sich die 
verbliebenen Mitglieder, ausschließ
lich des Abgeordneten Risch. nur 
bereit erklärt haben, auf jede 
Entschädigung aus dem Vertrags
verhältnis zu Gunsten des Landes 
gU verzichten. 

VIII. Varietäten und Fälsch
ungen. 

In der mündlichen Aussprache 
mit Herrn Flesch am 30. IM 
1921 bemängelte die Kommission, 
dak angeblich verschiedene nicht of- > 
fizielle Marken-Varietäten erschie
nen seien und sie legt diesen Uebel
stand der Verschleißstelle zur Last. 
jSo seien z. B. die 30 Hellermarken 
der Jubiläumsausgabe in allen 
drei Farben vorhanden. Herr 
Prof. Kasimir klärte dahin auf. 
daß solche Varietäten höchstens von 
Probedrucken herstammen können, 
die in der Druckerei hergestellt 
wurden. Die Verschleißstelle hie
für verantwortlich zu machen, wäre 
nicht angängig. Es könne auch 
vorkommen, daß die Arbeiter ver
sehentlich Platten vertauschen, so 
daß Marken in einer anderen als 
der offiziellen Farbe hergestellt 
werden, es sei jedoch Aufgabe des 
Aufsichtsdienstes, dafür zu sorgen, 
daß diese Probedrucke der Vernicht
ung zugeführt werden. Auf Ein-
wurf Spielers, daß auch bereits 
schon geschnittene Frankenmarken 
vorkommen, antwortet Flesch, daß 
ihm davon nichts bekannt sei. 

Auf eine von der fürstlichen Re-
igierung an die Wiener Gesandt
schaft diesbezüglich gerichtete Frage 
teilte der fürstliche Geschäftsträger 
von Baldaß mit, daß überhaupt 
keine Marlen-„Varietäten", son
dern lediglich Probedrucke exi
stieren. welche in der Farbe von 
den normalen mehr oder weniger 
abweichen. Dieselben seien unver
meidbar und entstehen dadurch. 
>daß jede Farbe, wenn sie herge
stellt werde, (was beim Beginne 
jdes Druckes, bei Ausgehen dersel
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ben während des Druckes, sowie 
bei Wiederaufnahme des Druckes 
nach einer Unterbrechung desselben 
notwendig sei) immer wieder neu 
gemischt werden müsse. 

Herr von Baldah fährt dann 
fort, ..dah von den Prvbeabzügen 
einzelne in den Handel kamen und 
so das Gerücht von der Existenz 
von Varietäten hervorriefen, ist 
sehr bedauerlich und kann nur auf 
Entwendung einzelner, übrigens 
ganz weniger Bogen zurückzufüh
ren sein. Ich habe veranlaßt, dah 
nunmehr alle diese Probeabzüge 
sofort vernichtet werden,- die frü
her erzeugten sind mit dem Druck-
ausschuh in Verwahrung des Auf
sichtsdienstes und beantrage ich 
ihre kommisswnelle Vernichtung." 

Der Obmann der Untersuchj-
lungskommissron, dem diese Ange
legenheit zur Ueberprüfung über
wandt worden war. bemerkte hie-
zu: „Als Varietäten führt die 
Gesandtschaft einzig die erzeugten 
Marken auf gelbem Papier an, 
die sog. „Japaner und Chinesen", 
wie sie die Herren des Konsortiums 
nennen. Ob die Begründung we
gen Mangel an weihem Papier 
zutrifft, oder ob doch zur Anfertig
ung dieser „Chinesen" eine kleino 
Absicht vorlag, vermag ich nicht 
recht zu beurteilen. Mit einem 
kleinen Mehrerlös mag die Ver
schleißteile schon gerechinet haben. 
Die Kommission wies bei der Be
sprechung des Uebernominales auf 
einen Brief des Herrn Flesch an 
Herrn Nigg hin, in welchem die 
Richtpreise bekanntgegeben wurden 
Und am Schluß der Vermerk steht, 
daß „China" im Handel noch nicht 
aufgenommen sei. Nach den Aus
führungen des Herrn Prof. Kasi

mir sollen hiemit die sog. „Chine
sen" gemeint sein. Es ist sohin 
zugegeben, dah diese Varietät 
nicht mit den gleichen Markenwer
ten auf gewöhnlichem Papier ab
igesetzt wird, sondern die Absicht 
besteht, sie besser zu verwerten. 
Die Marken sind auch nicht mit 
den gewöhnlichen vermengt, son
dern in eigenen Umschlägen. 

Eine weitere Varietät, von der 
der Gesandtschaftsbericht nichts er
wähnt, ist der Ueberdruck 2 Rap
pen auf 10 Heller. 

Schließlich ist noch! darauf hin
zuweisen, daß auch in der Zähnung 
Ider Marken keine Einheitlichkeit 
vorhanden ist, dah sodann einzelne 
Werte, z. B. die Einkronen-Marke 
in ganz verschiedenen Farben vor
kommen und daß sogar geschnittene 
Franken-Marken im Handel auf
tauchen. Zur Illustration der Ren
tabilität des Handels mit Varietä
ten mögen nachstehende Preise von 
einer Wiener Briefmarkenhandlung 
vom Juni 1921 dienen. 

Madonna, 3 Werte, geschnitten, 
Nominale Kronen 3.30, Preis Kr. 
250.— -, 40 Heller, geschnitten. Kr. 
100.—; 60 Heller, geschnitten. Kr. 
225.—: 30 Heller, geschnitten. Kr. 
150.— : 10 Kronen, geschnitten, 
'Kr. 300.—: 1 Krone, gezähnt 
blau statt lila. Kr. 200.-: 13 
Rappen, geschnitten (nicht gum
miert), Kr. 50.—. 

Von fachmännischer Seite wer
den die Referenten darauf aufmerk-, 
sam gemacht, dah es Marken gibt, 
>die nicht perforiert und auch nicht 
gummiert sind. Dieselben haben 
also die Kontvolle beim Gum
mieren und Perforieren nicht mit
gemacht und es wird daher ver
mutet. diese Marken könnten von 
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privater Seite hergestellt oder ge
stohlen worden sein. 

Hinsichtlich Fälschungen bezw. 
Neudrucke durch Privatseite von 
Liechtenstein-Marken teilte ein 
Briefmarkenhändler der fürstlichen 
IRegienmg Ende Juni 1921 mit. 
idaß fünf Werte Liechtenstein-Mar-
ken mit dem Aufdruck: ..Provi
sorisch Wert in Schweizer Frank" 
existieren und in ausländischen 
Nachblättern als offiziell gemeldet 
werden. Auch andere Fälschungen 
tauchen «uf. 

Daher ersuchte dann die fürst
liche Regierung am 30. Juni 1921 
das hohe Landgericht um Ein
leitung des Strafverfahrens gegen 
«unbekannte Täter wegen Betruges. 
Die Erhebungen sind aber noch im 
«Zuge. 

IX. Anlragfiellung der Ilnker-
fuchungskommission und Tätig
keit der fürstlichen Regierung. 

Am 11. Juni 1921 übermittelte 
«der Obmann der Untersuchungs-
kommision der hohen fürstlichen 
Regierung einen Beschluß der 
Kommission, laut dem der Hohen 
Regierung folgender Weg, vorge
schlagen wurde: 
>,a) die Verschleißstelle Salzburg 

anzuweisen, unverzüglich sämt
liche Außenstände einzufordern 
und abzurechnen: 

b) die noch vorliegenden alten Auf
träge ehestens durchzuführen, 
was im Interesse von Sammler, 
Händler und nicht zuletzt wegen 
dem Rufe des Landes unbedingt 
zu geschehen Hätte: 

c) den Verkauf der Kronen-Mar-
ken bis auf weiteres sofort ein-

> zustellen: 

d) eine ordnungsmäßige einheit
liche Abrechnung sämtlicher Ver-
schleißstellen auf einen noch zu 
bestimmenden Termin, nun auf 
Ende Juni 1921 am ratsamsten, 
abzuverlangen, welche bezüglich 
Verkäufe in die Details belegt 
sein müssen und woraus die 
Käufe zu ersehen wären und 
weiters belegt mit den Konto
auszügen der Bank und Dr. 
Egger zwecks Untersuchung be
züglich Auslandsverkäufe und 
Uebernominale: 

e) vom Geschäftsführer Flesch 
sämtliche Auslandskorrespvndenz 
abzuverlangen, speziell auch jene, 

! auf die er sich versteift, es 
wären die Verkäufe nie zustande 
gekommen, wozu Flesch wegen 
Edelvaluta und Uebernominale 
auf Grund des Geheimabkom
mens verpflichtet werden kann, 
der Regierung Einsicht nehmen 
zu lassen: 

f) Aufnahme der Bestände sämt
licher Verschleißstellen durch den 
Aussichtsdienst auf den 30. Juni 
1921 zwecks endgültiger Fest
stellung der Abgänge. Vorlage 
des richtig gestellten Inventars 
über sämtliche Bestände, wobei 
gezähnte und ungezähnte Werte 
separat ausgenommen erscheinen 

. und der Druckausschuß in Evi
denz geführt wird: 

g) sofortige Deckung bezw. Si
cherstellung der bisher festgestell
ten Defizits: Vaduz, SÄzburg 

! Kassaabgang, Salzburg und 
Wien Jnventurabgang: 

h) Stellung einer gesamten Abl-
rechnung der Druck- und Regie-

' ausgaben durch die Gesandt-
' schaft Wien ebenfalls auf Ende 

Juni bei möglichst sosvrtiger Be-
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kanntgabe der noch bestehendien 
Forderungen der Druckerei; 

i) ^Zuhilfenahme eines Juristen und 
sofortige Lösung der bestehenden 
Beiträge und 

k) Einleitung des gerichtlichen Ver
fahrens gegen einen unbekann
ten Täter." 
Mit der angeführten Antrag-

istellung hatte die Untersuchungs-
kommission, die am 14. April 1921 
in Salzburg ihre Tätigkeit begann, 
den wichtigsten Teil dieser Tätig
keit abgeschlossen. Die Referenten 
erachten es, gestützt auf die ihnen 
Vorliegenden Akten als ihre Pflicht, 
ausdrücklich festzustellen, daß diese 
Kommission vollkommen korrekt 
vorgegangen ist und daß ihr schrift
licher Bericht eine mühevolle und 
sachliche Arbeit genannt werden 
muß. 

In der Regierungssitzung am 16. 
Juni 1921, zu der auch die Herren 
Regierungsrat-Stellvertreter Fritz 
Waiser und Emil Batliner, sowie 
Herr Kommissionsobmann Karl 
Spieler eingeladen waren, wurd-n 
dann im Einvernehmen mit letz
terem folgende Beschlüsse gefaßt: 
!„a) Die Verschleißstellen sind an

zuweisen. sämtl'che Außenstände 
einzufordern und sofort abzurech
nen: 

b) den Verschleißstellen ist eine ord
nungsmäßige, einheitliche Ab
rechnung abzuverlangen, welche 
bezüglich Verkäufe in die Details 
belegt sein müßte und woraus 
die Käufer zu ersehen wären 
und weiters belegt mit den 
Kontoauszügen der Bank und 
Dr. Egger: 

c) von Flesch ist die Ablieferung 
sämtliche? Auslandskorrespon
denz zu verlangen: 

d) Aufnahme der Bestände sämt
licher Verschleißstellen durch den 
Aussichtsdienst auf den 30. Juni 
1921, Vorlage des richtiggestell
ten Inventars Wer sämtliche 
Bestände, wobei gezähnte und 
ungezähnte Werte getrennt auf
genommen erscheinen und der 
Druckausschuß in Evidenz ge
führt wird: 

e) sofortige Deckung bezw. Si
cherstellung der bisher festgestell
ten Defizits in Salzburg und 
Vaduz: 

f) Stellung einer Eesamtabrechl-
nung der. Druck- und Regieaus--
lagen durch die Gesandtschaft 
Wien auf Ende Juni bei mög
lichster Bekanntgabe der noch 
bestehenden Forderungen der 
Druckerei: 

g) Flesch und die hiesigen Mitglie
der des Konsortiums sind zu 
einer Besprechung einzuladen, 
ebenso auch die Kwmmissions-
mitglieder und Regierungsräte." 
Die durch obigen Beschluß not

wendigen Schreiben an die Ver
schleißstelle Salzburg, die Gesandt
schaft in Wien, die Verschleißstelle 
Vaduz und Herrn Jng. Hartmann 
in Wien (Auftrag zu einer ge
nauen Skontrierung sämtlicher 

. Markenbestände) wurden am 21. 
Juni 1921 expediert, nachdem die 
fürstliche Regierung die Wiener 
Gesandtschaft am 6. Juni 1921 
ersucht hatte, zu veranlassen, „daß 
der Postwertzeichen-Verschleißstelle 
nur jene Mengen Postwertzeichen 
verabfolgt werden, welche etwa 
'den jeweils vorliegenden Bestell
ungen entsprechen, bezw. zu den
selben in einem angemessenen Ver
hältnisse stehen." 

Schon am 11. Juni nimmt 
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Durchlaucht Prinz Eduard zu le^ 
terer Weisung Stellung, indem er 
der Regierung berichtet: „Es 
stehen mir hier allerdings keiner
lei Aufbewahrungsräume zur Ver
fügung und eine weitere Lagerung 
in der Druckerei, in der bekannt
lich während der Herstellung des 
Nachts einmal ein sehr starker 
Brand ausbrach, erscheint mir noch 
viel gefährlicher als die Einlager
ung in Salzburg. Eine Einlager
ung in der fürstlichen Gesandt
schaft ist gänzlich ausgeschlossen und 
käme höchstens das fürstliche Pa
lais in Betracht, wo aber die sichere 
Unterbringung einer groben An
zahl von Kisten auch nicht vh!ne 
weiteres möglich ist. Hiebei spie
len die erheblichen Transportkosten 
ab Druckerei zum Palais und von 
dort wieder auf die Bahn eine 
nicht unbedeutende Rolle, ebenso 
iauch die weiteren Sch'wierig?e'.tsn. 
die jeweils für die VerschleMells 
bestimmte Sendung aus den Kisten 
zusammenzustellen, eine Arbeit, die 
die Organe des Aufsichtsdienstes 
ja während der Druckarbeit oder 
nach Abschluß derselben als Ueber
stunden durchführten. 

Die Angelegenheit hat nun die 
Aktualität verloren, weil die Kro-
nen- und Hellermarken, mit Aus
nahme des Ausschusses, vollkom
men nach Salzburg abgesandt sind 
und hinsichtlich der Rappenmarken, 
deren Wert allerdings ein viel 
gröberer ist, so grvhe Quantitäten 
nicht in Frage kommen." 

Aus den bei der Regierung er
liegenden Akten ist weiter zu er
sehen : 

16. II. Wunsch der hiesigen Mit
glieder der VerschleMelle auf Ein
leitung einer Untersuchung. 

24. II. Beschluß der Finanzkom-
Missivn, Spieler zu entsenden, 
Schreiben an Spieler 25. II. 

7. III. Annahme Spielers und 
der Bedingung, daß noch weitere 
Mitglieder bestellt werden. 

24. III. Kommission bestellt 
Ochs, abgelehnt,- dafür 

29. III. Bühler bestellt. 
4. IV. Sitzung mit Kommission 

wegen Konstituierung. 
14. IV. ging Kommission nach 

Salzburg und dort am IS. April 
Arbeit begonnen. 

25. V. Bericht darüber bei Re
gierung eingelangt. 

27. V, Auf Grund desselben 
Weisung, daß Marken der Fran
kenwährung nur gegen Bezahlung 
in Schweizer Franken oder einer 
andern höhern Währung abgege
ben werden sollen. 

6. VI. Erstmalig in einer Re
gierungssitzung behandelt und Ver
fügung wegen Lagerung! und Ver
sicherung der Marken erlassen. 

13. VI. Forderung der Regier
ung. daß Marken der Franken
währung nur gegen Franken ver
kauft werden dürfen bezw. daß di^ 
VerschleMelle Franken abzuführen 
habe. 

2. VII. Langte Schreiben von 
Flesch ein. daß er um Mitteilung 
des Gesamtberichtes ansuche. Er 
verwahrt sich gegen den Vorumrf, 
daß Abgänge vorhanden seien. 

2. VII. Mündliche Weisung des 
Regierungschefs an Jng. Hart
mann. keinerlei Marken mehr ohne 
ausdrückliche Bewilligung der fürst
lichen Regierung an Flesch auszu
folgen. 

6. VII. Langt ein umfangreiches 
Schreiben von Dr. Franz und 
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Flesch ein bezüglich der Buchführ
ung usw. 

11. VII. Die Aeußerung der 
Salzburger Verschleißstelle zu dem 
ihr mitgeteilten Protokollauszuge. 

12. VII. Gesandtschaft gibt Aus
künfte über Skontrierung und Aus--
Mßmarlen. dann: Die Verschleißj-
jstelle habe die Markenübergabe 
Aeußerung der Verschleißteile be-
verlangt und es sei im kaufmänni
schen Leben üblich, die Waren auf 
Kredit zu geben. Lagerung in der 
Druckerei ausgeschlossen, im Falle 
eines Brandes oder Diebstahls 
wäre der Schaden zu Lasten des 
Landes gegangen, so hingegen zu 
Lasten der Verschleißstelle. ' 

4. bis 20. VII. Hartmann ar
beitet in Salzburg an der Bestan
desaufnahme. i 

20. VII. Langt Bericht des 
Herrn Spieler zur vorläufigen 
Aeußerung der Verschleißstelle be
treffs Buchführung ein. 

20. VII. Hartmann berichtet: 
Räumlichkeit der Druckerei zu klein. 
Aufsichtsdienst zu wenig Leute ge
habt. Druckaufträge von der Ge
sandtschaft erteilt worden. Aeußer
ung bezüglich Auflagenhöhe. 

27. VII. Bericht Hartmanns un
ter Aufnahme der ganzen Marken-
bestände. Marken in Frankenwähr-
ung in voller Ordnung. Bei Mar
ken der Kronenwährung vorläufige 
Differenz von Kronen 491.394.75. 

30. VII. Nigg gibt Aufklärung 
Aber seine Bestände und Verrech
nungen. 

30. VII. Mündliche Auseinan
dersetzung zwischen Untersuchungs
kommission, Konsortium und Re
gierung. wobei Flesch seine Aus
künfte nur vorbehaltlich schriftlicher 
Stellungnahme abgab, die ihm na

türlich zugestanden werden mußte. 
Diese Stellungnahme, die er 
glaubte in S Tagen machen zu 
können, langte endlich nach Be
treibung von hier aus am 

22. VIII. ein. Diese Aeußerung 
erhält Herr Spieler zur Begut
achtung. 

6. IX. Antwort von Karl Spie
ler auf Rechtfertigung Flesch. 

Diese Aufzählung befaßt sich nur 
mit oen wichtigsten Akten, da z. 
B. allein der Obmann der Unter
suchungskommission 10, teilweise 
sogar längere Gutachten bezw. 
Mitteilungen der Regierung ̂ über
sandte. 

17. IX. Der Regierungschef 
übergibt das gesamte Markenma
terial dem Landtage. Es werden 
zwei Referenten bestellt zur Aus
arbeitung eines Berichtes. 

Ferner wurde die fürstliche Re
gierung ersucht, dieselbe wolle 
1. Nach Tunlichkeit den Marken

druck einstellen, 
2. die Organe des Kontvolldien-

stes entlassen, 
3. mit Herrn von Flesch bezw. dem 

Markenkonsvrtium die Verhand
lung wegen Auflösung des Ver
trages einleiten, 

4. sämtliche vorrätige Marken in 
eigene Verwahrung übernehmen. 
Die durch diesen Beschluß not

wendig gewordenen Erlässe an die 
Gesandtschaft in Wien, an den 
Aufsichtsdienst zu Handen des Jng. 
'Hartmann und die philatelistische 
Verschleißstelle in Satzburg sind 
am 26. September 1921 ergangen. 

Die seither seitens der fürst
lichen Regierung unternommenen 
notwendigen Amtshandlungen im 
Gegenstände erfolgten unter dem 
Gesichtspunkte, endgültige Ent
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scheidungen erst nach Vorliegen des 
Referates bezw. der Schlußfassung 
durch den Landtag vornehmen. 

L) Ueber die Franken-Marken. 
Am 9. Mai 1921 kündigte Herr 

Geschäftsführer von Flesch der 
hohen Regierung an, daß es ihm 
voraussichtlich möglich sei, dem 
Lande in zirka 6 Wochen beiläu
fig 10 Millionen Kronen zur Ver
fügung zu stellen allerdings nur 
dann, wenn schädigende Einflüsse 
durch publizistische Behandlungen 
lusw. wegfallen. 

Am 27. Mai 1921 setzt die hohe 
.Regierung den Herrn Geschäftsfüh
rer davon in Kenntnis, daß ihr 
eine Mitteilung zugekommen sei. 
wonach die VerschlleiWelle unsere 
Rappen- und Frankenmarken gegen 
Kronen zu einem Kurse von 10V 
IKronen gleich 1 Franken. bezw. 
15 o/o unter dem Tageskurse ver
kaufe. Der hieraus sich ergebende 
Abgang dürfe selbstverständlich 
nicht zu Lasten der fürstlichen Re
gierung gehen und es erscheine 
dringend wünschbar. daß Postwert
zeichen der genannten Art in der 
Regel nur gegen Bezahlung in 
Schweizer Franken oder einer an
deren hochwertigen Währung, kei
nesfalls aber unter dem Tages
kurse abgegeben werden. 

Am 2. Juni 1921 erwiderte Herr 
von Flesch auf diese Weisung: 
..Es ist richtig, daß die Verschleiße 
stelle bei Verkäufen der Franken
serie den Käufern den Kurs von 
100 Kronen gleich 1 Franken in 
Anrechnung bringt. Diese Tat
sache wurde aber bereits vor lan
ger Zeit dem Geschäftsführer-
Stellvertreter. Herm Ferdinand! 
Nigg in Vaduz, zur Kenntnis 

gebracht und mit ihm besprochen, 
so daß die hievortige Stelle an
nehmen durfte, daß die Regierung 
hievon benachrichtigt war." 

Kanzleileiter Nigg erklärte den 
Referenten, daß ihm von einer der
artigen Mitteilung nichts bekannt 
sei, denn sonst hätte er doch pflicht
gemäß dem Herrn Regierungschef 
Mitteilung gemacht. Er hätte auch 
nie einer derartigen Kursberech
nung beistimmen können, d'.e die 
Markenpreise unter Nominale setz
ten. 

Am 13. Juni 1921 wandte sich 
die fürstliche Regierung in dieser 
Sache nochmals an Herm Flesch, 
indem sie ihm mitteilte: „Ihr 
Schreiben vom 2. d. M. wurde 
zum Gegenstände einer Beratung 
in der am 11. d. M. abgehaltenen 
Regierungssitzung genommen, wo
rüber der Beschluß gefaßt wurde, 
jdaß der Erlös für die Postwert
zeichen in Frankenwährung der 
fürstlichen Regierung ausschließlich 
in Schweizer Franken abzuführen 
sind." 

Am 7. August 1921 erteilte die 
fürstliche Regierung sodann der 
Wiener Gesandtschaft den Auftrag, 
dafür zu sorgen, daß sämtliche in 
Wien lagernden Frankenmarken 
nach Vaduz geschafft werden und 
am 24. August ersuchte die Re
gierung. die Gesandtschaft möchte 
den Erlaß vom 7. August 1921 
endlich beantworten. 

Am 17. September 1921 nahm 
Herr Dr. Hovp im Auftrage der 
Regierung in Salzburg Frcmken-
imarken im Betrage von 60.540 
Frs. in Empfang und brachte sie 
nach Vaduz. 

Anfalls November 1921 begab 
sich Herr fürstlicher Kanzleileiter 
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Ferdinand Nigg im Auftrage der 
Regierung nach Salzburg, um die 
dort noch lagernden Franken
marken abzuholen, erhielt jedoch 
die Antwort, daß Herr Geschäfts
führer von Flesch die Marken nicht 
herausgebe. Herr von Flesch be
gründete seinen Standpunkt damit, 
dah er vor einiger Zeit der fürst
lichen Regierung Vorschläge für 
die Auflösung des Konsortiums
vertrages unterbreitet hätte, die 
er mit dem 10. November befristet 
habe. Bis zur Stunde sei ihm 
aber keine Antwort zuteil gewor
den, weshalb er sich nach dem 10. 
November nicht mehr an seine Vor
schläge gebunden erachte. 

In der Antwort der fürstlichen 
«Regierung wu^de auf die Bear
beitung des Material durch die 
Referenten hingewiesen und einer 
Stellungnahme vor der Schluh-
fassung des Landtages abgelehnte 

Der Druck der Frankenmarken 
wurde Ende November 1921 be
endet. 

Herr Richard Bayer. Briefmar
ken- en grps-Vertrieb in Wien, lie
ferte nun kürzlich einem Herrn nach 
Vaduz 12 Werte unserer Rappen-
Marken mit einem Nominale von 
-Frs. 2.53 um nur Mark 87.50, 
das heißt also nach dem Kurse 
vom 1. Dezember um 61 Rappen 
unter dem Nominale. Rechnung 
und Katalog hiezu stehen den Re
ferenten zur Verfügung, offeriert 
wurden die erwähnten Marken so
gar um Mark 35.—. Laut einer 
Bemerkung auf der der Sendung 
beiliegenden Rechnung fordert aber 
Herr Richard Bayer seit dem 10. 
November einen Aufschlag von 
150 o/o. Vor diesem Datum hätten 
demnach die 12 Werte (Nominale 

Frs. 2.53) nur 35 Mark, das heißt 
nach dem Kurse von anfangs No
vember bloß Frs. 1.06 gekostet, 
somit Frs. 1.47 unter dem No
minale. 

Auf diese Weise eine Einnahme 
in Kronen, und seien es auch 10 
Millionen, zu verschaffen (Brief 
Aleschs vom 9. Mai 1921) ist 
wahrlich kein Verdienst und die 
Referenten sehen in dieser Tat
sache die allerschwerste Schädigung 
«unserer Marken in Schweizer 
Währung, was einzig und allein 
dadurch verschuldet wurde, dasz der 
verantwortliche Geschäftsführer v. 
Flesch die Marken in Schweizer 
Währung in eigenmächtiger Weise 
bis anfangs Juni 1921 um Kronen 
verkaufte. 

Herr von Flesch hält überdies 
Frankenmarken im Betrage von 
^Franken 33.133.48 zurück, obwohl 
er schon wiederholt durch die fürst
liche Regierung zu deren Heraus
gabe aufgefordert wurde. Um! 
Kronen habe er laut seiner An
gabe Frankenmarken im Betrage 
von Franken 26.867.77 verkauft. 

Die übrigen Frankenmarken er
liegen in Wien und zwar bei der 
fürstlichen Hauptkassa, bei Prof. 
Dr. Ceefeldner und bei anderen 
Kommissionären. 

k) 2 Rappen-Ileberdruckmarken. 
Am 27. Jänner 1921 meldete 

der fürstliche Gesandte Durchlaucht 
Prmz Eduard an Herrn Regier
ungschef Hofrat Dr. Josef Peer 
unter anderem folgendes: 

„Jng. Hartmann teilte heute 
vormittags mit, daß Prof. Kasimir 
ihn gestern abends verständigt 
habe, dab heute 30.000 Zehnheller
marken auf 2 Rappenmarken über

e-
ar

ch
iv.

li



druckt werden sollen. Herrn von 
Baldaß lehnte in meiner momen
tanen Abwesenheit die Zustimmung 
der fürstlichen Gesandtschaft hiezu 
ab, sofiort nach meiner Rückkehr 
rief ich Hartmann auf und erhielt 
die Mitteilung, daß ker Druck von 
3V0 Bogen bereits fertig gestellt 
sei und Prof. Kasimir die Marien 
übernommen habe, um sie morgen 
nach Vaduz zu bringen. Ich beehre 
mich Herrn Regierungschef mitzu
teilen, daß ich jede Verantwort
ung für diese Ueberdruckmarken 
ablehne. Die Herstellung derselben 
ist ohne Auftrag der fürstlichen 
Gesandtschaft hinter dem Rücken 
derselben erfolgt und kann ich das 
eigenmächtige Vorgehen der Ver
schleißteile nur höchst sonderbar 
finden. Prof. Kasimir behailptet, 
einen direkten Auftrag der fürst
lichen Regierung zum Drucke dieser 
Marken zu besitzen. Meines Wis
sens ist die fürstliche Gesandtschaft 
in Wien mit der Herstellung der 
Marken betraut und habe ich einen 
diesbezüglichen Auftrag der fürst
lichen Regierung nicht erhalten. Zu 
mindest hätte Kasimir mich recht
zeitig davon verständigen können. 
Die praktische Möglichkeit hiezu 
hätte er gewiß zur Genüge und 
da die Vorbereitung für den 
Ueberdruck gestern bereits fertig 
war, muß seine diesbezügl'che Ab
sicht zu mindest eine Reihe von 
Tagen zurückreichen. Ich beehre 
mich Herrn Regierungschef drin
gend zu ersuchen, die gegenständ
lichen Kompetenzen festzulegen, da 
ich sonst nicht in der Lage bin, 
die Verantwortung für das, was 
geschieht, zu tragen und die Her
stellung der liechtenste Nischei Post
wertzeichen länger zu leiten. 

Bezüglich der neuen Ueberdruck-
marke selbst gestatte ich mir zu 
bemerken, daß ich die übergroße 
Dringlichkeit der 2 Rappenmarke 
absolut nicht einsehen kann und der 
Meinung bin, daß es gar nichts 
gemacht hätte, wenn man die Fer
tigstellung der normalen 2 Rap
penmarke abgewartet hätte. Es 
wäre etwas anderes, wenn man. 
entsprechend dem Vorschlage der 
'Schweiz einen kleinen Satz der 
wichtigsten Werte zunächst dutch! 
Aeberdruck hergestellt hätte. Eine 
einzelne Ueberdruckmarke mitten 
im Satz, noch dazu Rappen auf 
Heller, erweckt aber nur allzustark 
den Eindruck, durch Schaffung einer 
Rarität philatelistisch ein Geschäft 
zu machen zu wollen, was wohl 
auch unstreitbar die Absicht der 
Verschleißstelle ist, was aber auf 
dem so susceptiblen phllatelistischen 
Markt den denkbar schlechtesten 
Eindruck machen muß, der dies als 
eine offene Spekulation auf sein 
Portemonnaie auffassen würde, 
wodurch der Ruf des Fürstentums 
schwer geschädigt werden könnte. 
Etwas anderes wäre es. wenn die 
13 Rappenmarke, welche das Kon
sortium ebenfalls ohne Wissen der 
Gesandtschaft herstellen ließ und 
welche nun unbrauchbar ist. da die 
Schweiz bekannt! ch! ihrer Ausgabe 
nicht zugestimmt hat, auf 2 Rap
pen Überdrucken würde. Hier 
würde wenigstens der leidige 
Uebergang von einer Währung zur 
andern, welcher bei dem vorer
wähnten Ueberdruck s? auffällt, in 
Wegfall kommen. Herr vZN Flesch 
Hit seinerzeit so eindringlich dar-
.ü'oer gesprochen, wie notwendig es 
sei, alles zu vermeiden, was auch 
nur im entfemtesten daran erin
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nere, als wolle der Staat mit 
seinen Marken Geschäfte machen, 
daß mir das jetzige Vorgehen der 
Verschleißteile direkt unverständlich 
ist. 

Ich erlaube mir diese Bemerk
ungen Herrn Regierungschef mit 
der Bitte zu übermitteln, dieselben 
der Verschleißteile gegenüber bei 
den mündlichen Besprechungen in 
Vaduz event, zu verwerten. Nach
dem mir Lerr Regierungschef hier 
erklärt haben, sich mit diesen Fra
gen weniger beschäftigen zu kön
nen und mir alle notwendigen Ent
scheidungen zu überlassen, erlaube 
ich mir, Ihnen zur Orientierung 
das erforderliche Material zur 
Verfügung zu stellen, kann aber 
nur noch einmal meine Bitte wie
derholen, den verschiedenen Herren 
der Verschleißteile nachdrücklich zu 
erklären, daß ohne Rücksprache mit 
mir und ohne meine Entscheidung 
nichts verfügt werden oder gar 
gedruckt werden darf, weil schließ
lich doch immer die fürstliche Re
gierung durch das von ihr be
istellte Organ und nicht durch die 
Verschleißtelle, die von den Ab
machungen mit der Schweiz gar 
nicht immer entsprechend verstän
digt sein kann, das staatliche Hoh-
heitsrecht der Markenausgabe aus
zuüben berufen ist. Ich gab mir 
immer Mühe, den Wünschen der 
Verschleißstelle gerecht zu werden, 
aber schließlich müssen andere Er
wägungen, insbesondere wenn sie 
auf Abmachung mit der Postver-
waltung beruhen, auch zur Geltung 
kommen. Ich darf jedenfalls bitten, 
mich von dem Ergebnis der münd
lichen Verhandlung in Vaduz ehe
stens in Kenntnis setzen zu wollen." 

Am 5. Februar 1921 berichtet 

Durchlaucht Prinz Eduard an 
Herrn Regierungschef Dr. Peer 
weiter in dieser Angelegenheit: 

..Ich beehre mich Herrn Regier
ungschef nachdrücklich darauf hin
zuweisen. daß die durch das Aus
bleiben von Weisungen aus Vaduz 
iund die Langsamkeit des Prof. 
Kasimir bedingte Verzögerung in 
der Frankenmarkenherstellung, für 
welche die fürstliche Gesandtschaft 
wohl in keiner Weise verantwort
lich gemacht werden kann, der 
Schweiz gegenüber nur von den 
schädlichsten Wirkungen für das 
Fürstentum sein kann und daß 
überhaupt eine Reorganisation 
der gesamten Herstellung respektive 
eine Klarstellung der Kompetenzen 
unbedingt erforderlich ist. Prof. 
Kasimir trifft eigenmächtig Dis
positionen und beruft sich auf 
direkte Weisungen und Abmach
ungen mit der fürstlichen Regier
ung. von denen hier nichts bekannt 
ist und die daher weder verfi-
ziert noch kontrolliert werden kön
nen, und Verantwortung für das. 
was geschieht und nicht geschiehlt, 
trage ich der fürstlichen Regier
ung und dem Lande gegenüber." 

Am IS. Februar 1921 nun teilte 
der fürstliche Regierungschef Hof
rat Dr. Peer der Gesandtschaft 
zunächst folgendes mit: 

..lleberdrucke sind, abgesehen von 
den bereits erzeugten 2 Rappen 
auf 10 Heller geschnitten, keine 
anzufertigen, um nicht dem ph'la-
telistischen Rufe des Landes Scha
den zuzufügen." 

In einem zweiten Schreiben vom 
gleichen Tage berichtet Herr Hof
rat Dr. Peer an die Wiener Ge
sandtschaft weiter: 

e-
ar

ch
iv.

li



„Was nun im einzelnen die im 
zitierten Schreiben Euer Durch
laucht berührte Angelegenheit be
trifft. möchte ich zunächst betr. die 
Äeberdrucksache (2 Rappen auf 10 
Heller) bemerken, daß dieser Ueber-
druck angesichts des vom Berner 
Geschäftsträger an Euer Durch
laucht erstatteten Berichtes. Z. 
221, nns abschriftlich von dort 
unter dem 17. Jänner 1921, Z. 
48/1 zugefertigt, mir keineswegs 
als eine schwer wiegende Ange
legenheit erscheint, zumal der ge
ringe Wert der Marke und die 
Größe der Auflage, sowie endlich 
die Versorgung der Postämter mit 
diesen Werten in genügender An
zahl der Sache jeden bedenklichen 
Charakter zu nehmen scheinen." 

Der oben angeführte Bericht des 
Berner Geschäftsträgers an Durch
laucht Prinzen Eduard vom 3. 
Jänner 1921, Z. 2/21, lautet: 

„Die Schweizerische Postver-
waltung ist damit einverstanden, 
daß die in Ihrem Schreiben Z. 
492/3 erwähnten Markenwerte in 
den dort angegebenen Farben ge
druckt werden. Von diesen Wer
ten werden zwar in der Schweiz 
die 3 er. 7Vs er und IS er nicht 
mehr als solche verwendet, sondern 
die 3 er erhalten einen roten Ueber
druck zu 2 l/2 Rappen, die 7 l/2 er 
einen solchen zu 5 Rappen und 
die 15 er einen schwarzen zu 20 
Rappen. Die Liechtenstein-Marken 
dieser Werte können in gleicher 
Weise verwendet werden, wenn ihre 
Auflagen nicht zu groß sind. Sie 
müssen also einen ähnlichen Auf
druck erhalten wie die Schweizeri
schen. Derselbe würde nötigenfalls 
in Bern besorgt." 

Von obiger Mitteilung der 

.Schweizerischen Postoerwaltung 
gab der Wiener Gesandte der 
Verschleißteile Salzburg am 13. 
Jänner 1921 Kenntnis und be
merkte am Schlüsse noch ausdrück
lich: 

„Die Frage des Ueberdruckes ist 
noch nicht entschieden und mehrfach 
nicht notwendig, da wir ja solche 
Markenwerte haben, wie sie in der 
Schweiz durch Ueberdruck herge
stellt werden sollen. Ich bitte den 
Empfang dieses Erlasses umgehend 
zu bestätigen." 

Am 25. Februar 1921 wendet 
sich der Wiener Gesandte in dieser 
Angelegenheit abermals an die 
fürstliche Regierung in Vaduz und 
führt aus: 

..Die Zweirappenmarken über
druckt auf 10 Heller-Marken wer
den sistiert. Bemerkt wird, daß 
Prof. Kasimir den mündlichen an
geblichen Auftrag der Regierung 
brachte, daß noch 120.000 herzu
stellen sind, nachdem bisher 30.000 
erzeugt wurden. Welcher Auftrag 
gilt also? Ich bemerke, daß diese 
Marken aus den Beständen der 
Verschleißteile ohne Wissen Hart
manns in einer andern Druckerei 
erzeugt werden, ich dafür keine 
Verantwortung übernehme, daß 
nicht tatsächlich weiter gedruckt 
werde. Der österreichische Brief
markenhändler-Verein hat aller
dings die Belieferung mit einer 
großen Zahl dieser Marken bei 
mir erbeten und sich dafür sehr 
interessiert. Ich war ein prinzi
pieller Gegner der Ausgabe dieser 
Marke. Nachdem sie aber einmal 
erzeugt ist und philatel'st:sch hoch 
Anklang findet, sö würde ich eine 
weitere Herstellung von 120.000 
Stück, als Gesamtauflage 150.000, 
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eher begrüßen. Erbitte Weisung." 
Schließlich am 26. Februar 1921 

schreibt der fürstliche Gesandte 
Durchlaucht Prinz Eduard an Hof
rat Dr. Peer u. a. noch folgen
des : „Es ist doch etwas anderes, 
wenn die Schweiz ihre eigenen auf 
Rappen lautenden Marken über
druckt. als wenn Liechtenstein-Mar
ken, die noch auf Heller lauten und 
in der Aera der österreichischen 
Postoerwaltung üblich waren, nun 
auf Rappen überdruckt und der 
schweizerischen PostVerwaltung auf
halst. Die Jndrucklegung der 
Marken durch die Verschleißstelle 
ohne mich vorher zu fragen ist 
zweifellos eine Ueberschre tunq der 
Kompetenz und eine Taktlosigkeit." 

Am 10. Man 1921 sodann ant
wortete der fürstliche Regierungs
chef Hofrat Dr. Peer als Antwort 
auf den Bericht der Wiener Ge
sandtschaft vom 26. Februar 1921 
nachstehendes: 

„Den Vorschlägen der Gesandt
schaft betreffend die Herstellung 
vin 2 Rappenmarken wird zuge
stimmt. , Prof. Kasimir hat ge
legentlich seiner Anwesenheit in 
Vaduz diese Frage mündlich ge
regelt. Demnach sind noch 120 000 
Stück dieser Marke zu erzeugen." 

Endlich Herr Dr. Hovp, der 
zur Zeit, als die 2 Rappenüber
druckmarken hergestellt wurden. 
Beamter der Wiener Gesandtschaft 
war, äußerte sich zu dieser Ange
legenheit folgendermaßen: 

„Wenn ich mich nicht täuschte, 
war der Vorgang beim Drucke der 
Rappen-lleberdruckmarke der fol
gende : 

In aller Stille wurden von 
der Verschleißstelle Vorbereitungen 
getroffen, wn diese neue Marke 

herauszugeben (eine andere Druk-
kerei), Capri, war verständigt, die 
Typen zusammengestellt und der 
Tag des Druckes festgesetzt, ohne 
daß Aufsichtsdienst oder Gesandt
schaft eine Ahnung davon hatten. 
«Im letzten Augenblick kam, glaub
lich Dr. Seefeldner zum Aufsichts
dienst bei Paulussen (die eigent
liche Druckerei) und forderte ein 
Aufsichtsorgan, da der Arbeiter 
bei Capri schon auf den Druck 
warte. Dem Drängen Seefeldmrs 
nachgebend, der sich auf mündliche 
Aufträge der Regierung berief, 
ging Ritter mit und beaufsicht gte. 
den Druck. Am frühen Vormit
tag schon meldete Hartmann, daß 
der Druck von 30.000 Stück Ueber-
druckmarken 2 Rappen auf 10 Hel
ler vollendet sei. 

Ich glaube mich zu erinnern, 
daß der Druck der Marke auf 
Kosten der Verschleißstelle ging." 

Philatelist schen Kreisen fiel bei 
diesen Ueberdruckmarken besonders 
auf, daß sie in zwei Abarten her
gestellt wurden. Der Obmann der 
Untersuchungskommission urteilte 
in dieser Angelegenheit wie folgt: 

„Die Drucklegung dieser ge
lingen Nvtauslage von Seiten der 
Verschleißstelle in zwei Abarten 
lund zwar mit auffallend feinem 
iund fettem Druck und mit ver
schiedenen Wellenlinien, wird von 
der Philatelie als Ausbeuterei be
zeichnet werden, geht nach den vor
liegenden Akten über jede Anord
nung der Regierung, der Gesandt
schaft und des Aufsichtsdienstes 
hinaus und kann nicht anders als 
ein starker Eingriff in die staat
lichen Hohheitsrechte und als Ver
stoß der vertraglichen Bestimmun
gen bezeichnet werden." 
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Zusammenfassung. 
Aus den den Referenten vor

liegenden Akten ist nicht zu er
sehen. daß der damalige Regier
ungschef Hofrat Dr. Peer münd
lich den Auftrag oder auch nur 
die Bewilligung zum Drucke dieser 
Marken gegeben und den Herren 
von Flesch und Prof. Seefeldner 
sogar noch die Wahl einer an
deren Druckerei (Capri) überlassen 
hat. Ueber eine so wichtige münd
liche Verfügung hätte Herr Hof
rat Dr. Peer doch mindestens einen 
Aktenvermerk machen müssen. Auch 
hätte er gleichzeitig die Wiener 
Gesandtschaft hievon verständigen 
»müssen, hatte er doch den Herrn 
Gesandten «ergebenst gebeten, diese 
Markenangelegenheiten, mit denen 
Durchlaucht von Anfang her sich 
befaßten, möglichst im eigenen 
Wirkungskreise und im Einver
nehmen mit dem Aufsichtsdienste 
und der Verschleißstelle nach be
stem eigenem Ermessen zu behan
deln." (Bericht vom 13. Februar 
1921 an die Gesandtschaft.) 

Wäre die sofortige Mitteilung 
an die Gesandtschaft betreffs Er
teilung des mündlichen Auftrages 
von Seite der Regierung noch je 
unterblieben gewesen, so hätte sie 
mindestens anfangs Februar d. I. 
gemacht werden müssen, da sich ja 
der Gesandte «m 27. Jänner 1921 
gegen das eigenmächtige Vorgehen 
der Verschleißteile und die Ueber-
schreitung der Kompetenz durch 
dieselbe beim Herrn Hofrate Re
gierungschef Dr. Peer verwahrte. 
Die Beantwortung dieser Be
schwerde von Herrn Hvfrat Dr. 
Peer (vom 13. Februar 1921) 
enthält aber gar nichts von einer 

mündlichen Bewilligung, weshalb 
also konstatiert werden muß. daß> 
Herr von Flesch (bezw. Pvof. See
feldner) eigenmächtig vorgegangen 
ist und den zwischen dem Lande 
und der Verschleißstelle abgeschlos
senen Vertrag in so eklatanter 
Weise verletzt hat, daß das Land 
bezw. die Regierung den Vertrag 
sofort hätte lösen können und 
sollen. 

<Z) Verschiedene Bemerkungen. 
!3usolge des Landtagsbeschlusses 

vom 25. November 1919 hätte 
die Firma „Verkaufsstelle inter
nationaler Postwertzeichen" schon 
vor Abschluß des Vertrages han
delsgerichtlich protokolliert werden 
sollen, die Pvotokollierung ist 
aber tatsächlich bis heute nicht er
folgt. 

§ 3 des Hauptvertrages lautet: 
».Herr Gustav von Flesch-Brunnin-
gen verpflichtet sich, die Marken? 
Propaganda auch der Hebung des 
Fremdenverkehres im Fürstentum 
Liechtenstein dienstbar zu machen, 
ohne hiefür ein wie immer gearte
tes Entgeld in Anspruch zu neh
men. Insbesondere wird Herr 
Flesch für diese Zwecke auf seine 
eigenen Kosten eine „Wander-
mappe durch das Fürstentum 
Liechtenstein" durch Tanna und 
Luigi Kasimir anfertigen lassen. 
Diese Vertragsbestimmung ist bis' 
heute nicht erfüllt. 

Ueber die Vernichtung der in 
Wien noch vorhandenen Platten 
oder deren Transport nach Vaduz 
möge der hohe Landtag entschei
den. 

Laut Z 12 des Vertrages ist 
die Verschleißstelle in Liechtenstein 
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steuerpflichtig. Eine Steuer wurde 
aber in den zwei Jahren des Be
stehens des Konsortiums noch nicht 
abgeliefert. 

Eine diesbezügl'che Erkundigung 
bei der Landeskassa hat ergeben, 
daß die Steuer deshalb nicht vor-

' geschrieben wurde, weil in der 
ganzen Angelegenheit bisher zu 
wenig Klarheit herrschte. 

Es ist auch der Hinweis darauf 
berechtigt, daß entgegen den Aus
führungen im Landtage vom 25. 
November 1913 und im Vorver
trag durch den Hauptvertr"g und 
den Eeheimvertrag ein tatsächliches 
Monopol geschaffen wurde. 

Ferner ist daran zu erinnern, 
daß laut § 3 des Eesellschaftsver-
trages (Vertrag zwischen den Mit
gliedern des Konsortiums) der Sitz 
der Verschleißstelle Vaduz ist, im 
Hauptvertrag (8 12) heißt es 
dann, „daß die Geschäftsführung 
aus kommerziellen Zweckmäßig
keitsgründen von Salzburg aus" 
erfolgen werde. Diese Begründung 
leuchtet nicht jedermann ein. 

Auffallend ist auch die Berech
nung der Unkosten in den ein
zelnen Vertragen. Im Punkt 5 
des Vorvertrages sichert das Land 
dem Konsortium hiefür zunächst 
10 Prozent vom verkauften Mar
ken-Nominale zu. Im Z 2 des 
Hauptvertrages wird Herrn Flesch 
zudem gestattet, für die Auslagen 
(Spesen, Transporte, Frachten, 
Porti. Versicherungen usw.) eine 
10 prozentige Manipulations- und 
Regiegebühr über das Nominale 
vom Käufer zu fordern. Im Ee
heimvertrag endlich werden die 
Regien auch noch vom Uebernd-

minale abgezogen, denn im Briefe 
Fleschs an den Treuhänder ist; 
unter Punkt 2 gesagt: „Der 
Ueberschuß über 110 Prozent des 
Markennominales ist nach Abzug 
der faktischen Regiekosten wie folgt 
zu behandeln usw. 

Bemerkenswert ist auch die spe
ziell von Durchlaucht Prinz Edu
ard mehrmals festgestellte Unklar
heit in der Abgrenzung der Kom
petenzen zur Erteilung der ver
schiedenen Aufträge beim Marken
drucke usw. Am Willen des Ge
sandten, diesbezüglich Abhilfe zu 
schaffen, hat es laut Mten nicht 
gefehlt, berichtet er doch unter 
anderin am 5. Februar 1921 dem 
Herrn Regierungschef Hofrat Dr. 
Peer, daß eine Reorganisation der 
gesamten Herstellung, respektive 
eine Klarstellung der Kompetenzen 
unbedingt erforderlich sei. Die 
fürstliche Gesandtschaft bleibe dau
ernd über die dortigen Absichten 
und Jntensionen betreffend Her
stellung uninformiert. Prof. Kasi
mir treffe eigenmächtige Dispo
sitionen und berufe sich dabei auf 
direkte Weisungen und Abmach
ungen mit der fürstlichen Regier
ung, von denen ihm nichts bekannt 
sei und die daher nicht kontrolliert 
werden könnten. 

Schließl'ch sei noch zu erwähnen, 
daß besonders unsere Kronenmar-
fen, aber auch unsere Frankenmar
ken durch vielfach berechtigte An
griffe in philatelistlschen Zeitungen 
schwer geschädigt wurden. Auch 
herrschte da und dort die irrige 
Auffassung, daß die „Philatelisti
sche Verschleißstelle der fürstlich' 
-liechtensteinischen Postwertzeichen" 
zufolge ihres Titels eine amtliche 
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.Stelle sei, was speziell in der» 
Aebernominale-Angelegenheit un 
günstig wirkte. 

tt) Abrechnung. 
Laut Buchauszug bei der Lan

deskassa betragen die Gesamtein
nahmen des Landes von der Ver
schleißteile bis I.Dezember 1921: 
Oesterr. Kronen 17,675.325.13 
Mark (deutsche) 106.341.0,7 
Holländische Gulden 5.— 
Dollar 1.— 
Tschechische Kronen 305.— 
Lire 436.— 
französische Franken 10.— 
Schwedische Kronen 2.— 
Dänische Kronen 11.— 

Letztere sieben Posten ergaben 
beim Umwechseln 167.55 Schwei
zer Franken. 

Die Gesamtausgaben für den 
Druck der Marken, den Aufsichts
dienst und anderes belaufen sich 
auf: 
Oesterreichische Kr. 12.050.113.31 

Es ergibt sich somit für das 
Land ein Reinerlös von 
Oesterreichische Kr. 5,625.206.37 
Deutsche Mark 106.341.07 
Verschiedene Währungen in 

Franken umgerechnet 137.55 
Das Land hätte naturgemäß 

schon bedeutende Auslagen, bevor 
es einen Erlös aus den Marken 
erzielen konnte, so hat es am 11. 
Juni 1920 für DruKosten 200.000 
Kronen (damals 3000 Franken), 
bezahlt, während die letzten am 
3. und 17. November d. I. ein
genommenen zwei Millionen bloß 
zirka 2000 Franken darstellen. 

Hinsichtlich der Einnahme von 
17i675.325.13 Kronen ist noch zu 
bemerken, daß. in diesem Posten 
auch jene Erlöse Inbegriffen sind. 

die aus dem Verkauf von Fran
kenmarken (Nominale 26.367.77 
Frs.) erzielt wurden. 

Die noch! nicht verkauften Krv» 
nenmarken hält Herr Flesch gleich
falls wie die schon erwähnten 
iFrankeninarken zurück. Er hat sich 
sogar geweigert, Liechtensteinischen 
Händlern solche zu verkaufen. 

Im Berichte der Untersuchungs-
lommissivn wurde unter dem Evll-
bestand in Salzburg auch ein Be
trag von 294.75 Frs. vorgefunden. 
Da das Betreffnis für das Land 
(90 °/->) laut Buchauszug bei der 
Landeskassa noch nicht abgeführt 
wurde, so hätte die Verrechnung 
bei der Schlußabrechnung zu ge
schehen. 

Am 14. Oktober 1921 teilte nun 
Herr Geschäftsführer von Flesch 
der fürstlichen Regierung mit, daß 
er zur Auflösung des Vertrages 
bereit sei. wenn ihm das Land 
als Entschädigung: 
1. 3000 Sätze Frankenmarken mit 

einer Nominale von rund 35.000 
Franken und 

2. 100.000 Sätze Kronenmarken 
mit einem Nominale von zirka 
4 Millionen überlasse. 
Natürlich ging die fürstliche Re

gierung auf dieses Ansinnen nicht 
ein. 

I) Zusammenfassung. 
Der Vorvertrag wurde am 27. 

November 1919, der Hauptoertrag 
am 31. Jänner 1920 abgeschlossen. 
'Zwischen dem Antrag der Gesell
schaft. dem Vorvertrag und dem 
Hauptvertrag bestehen Unter
schiede : 
1. Bezüglich des Verkaufes von 

Marken an Händler in Liechten
stein. 
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2. bezüglich des Anteiles der Ver-
schl. Welle und der Dauer einer 
Markenausgabe (Vorvertrag — 
Hauptvertrag). 

3. des Minimalgewinnes in Kro
nen respektive Franken (Ange
bote — Vorvertrag — Haupt-
vertrag). 
Durch den Geheimvertrag vom 

30. Jänner 1920 wurde das Unter
nehmen auf eine ganz andere 
Grundlage gestellt. 

Die Abweichungen zwischen Vor-
und Hauptvertrag wurden dem 
Landtage nicht mitgeteilt, ebenso 
der Abschluß des Geheimvertrages. 

A )  D r u c k e r e i :  E s  w u r d e  e i n e  
Privatdruckerei mit der Herstell
img der Marken betraut, die sich 
Kald> als zu klein erwies. 

B )  B e s t e l l u n g  d e s  A u f -
"sichtsdienstes: Derselbe wur
de in die Hände der Gesandtschaft 
gelegt, als Leiter fungierte Ins. 
Hartmann, für die Verschleißstelle 
trat Prof. Seefeldner auf. Es 
wurde für die Aussicht eine In
struktion ausgearbeitet. Für eine 
strenge Aufsicht war die Zahl der 
Aufsichtspersonen jedenfalls zu 
klein. 

C )  D i e  A n g e l e g e n h e i t  
Berg: Alfred von Berg war 
anfänglich, beim Aufsichtsdienst, 
trat dann aber später in die 
Dienste der Verschleißstelle. Er 
hatte die Marken von der Druk-
kerei in Wien nach Salzburg zu 
bringen und benutzte diese Gele
genheit zur Entwendung ganzer 
Stöße von Markenbögen im Be
trage von über 2 Millionen Kro
nen. Diese Marken gab er. nach
dem er der Tat überführt war. 
teils zurück, teils verkaufte er sie 

und den Rest will er verbrannt 
haben. Die Untersuchung gegen 
ihn führte die Gesandtschaft. Für . 
die verbrannten und verkauften 
Marken hatte Herr von Flesch die 
Guthaben des Schadens übernom
men. Der Gesandte, Durchlaucht ' 
Prinz Eduard, ließ den Dieb nach 
einem späteren Verhöre verhaften 
und bei der Polizei legte dieser 
dann ein umfassendes Geständ
nis ab. Er wurde aber wieder auf 
freien Fuß gesetzt, da die Scha? 
idensgutmachung vor der Anzeige 
erfolgt war. Bei der Polizei er
erklärte Berg, daß er für die Ver> 
schleißstelle auch Marken verkauft 
Habe, wobei er 2V Prozent vom 
Nominale erhielt (siehe Ueberno
minale). Baldaß bezeichnet das 
Ganze als verlogene Konstruktion. 

D )  B e r i c h t  d e r  K o m m i s 
sion: Die Buchführung der Ver
schleißstelle hat in keiner Weise 
den Anforderungen eines kauf
männischen Unternehmens entspro
chen. Auslandskorrespondenz fehlte 
ganz. Die an den Geschäftsführer 
gestellten Fragen wurden teils 
ausweichend, teils unricht'g beant
wortet. Die Bücher waren umge
schrieben. Das Vorhandensein v n 
Makulatur bei der Verschleißstelle 
wurde vom Geschäftsführer ver
neint. In der Kassa wurden be
deutende Abgänge konstatiert, die 
sich allerdings später teilweise auf- . 
klärten. Die Aufbewahrung der 
Marken ließ viel zu wünschen 
übrig. 

Bezüglich des Ueberninrnales 
behauptete Herr von Flesch. daß 
er laut Eeheimvertrag nur ver
pflichtet war, ein Uebernominale 
anzustreben, über nicht zu erzielen. 
Die Verschleißstelle hatte nie ein 
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Uebernominale gemacht und jeder, 
der das Gegenteil behauptet, sei 
ein Lügner. 

Bezüglich des Uebernominales 
siehe den betreffenden Pun.t wei
ter vorn mit den entsprechenden 
Rechtfertigungen Fleschs. Beach-

' tenswert ist sodann auch die Stell
ung Dr. Gustav Seefeldners, der 
je nach den Umständen als Ver
treter der Verschleißteile oder a's 
Privathändler austrat. 
' Die Auflagehöhe wurde nach 
Ansicht der Kommission bedeutend 
überschritten. Nach dem Schre.ben 
des Gesandten vom 3. Oktober 
1921 wurde die Auflagehöhe 
außer bei den Jubiläumsmarken 
noch beim geschnittenen Satz bedeu
tend überschritten und zwar ohne 
Wissen des Gesandten, der diese 
.Überschreitung auf eine Einfluß
nahme Fleschs zurückführt. Als 
Grund hinsichtlich der Überschreit
ung führt Hartmann an, es seien 
keine Druckaufträge mehr vorge
legen. weshalb die Arbeiter hät
ten entlassen werden müssen. Flesch 
wendet ein, daß die Markenauf
lage nicht nur für ein, sondern für 
sechs Jahre geschaffen, wurde. 

Geschnittene Jubelmarken. 
Herr Flesch hat den Inhaber 

der Druckerei Paulussen beauf
tragt, 200.000 Sätze Jubelmar'en 
inkognito herzustellen und dieselben 
als diverse Werte zu verrechnen, 

' sodaß aus der Rechnung nicht er
sehen werden konnte, daß es sich 
um geschnittene Jubelsätze handle. 

' Herr Flesch hatte zu dieser Be
stellung kein Recht, da er vorher 
weder mit der Gesandtschaft noch 
mit der fürstlichen Regierung das 
Einvernehmen gepflogen hatte. 

Der Wiener Gesandte, der diese 
Ausgabe als offiziell erklärt hatte, 
antwortete auf eine diesbezügliche 
.Anfrage anfänglich, daß diese 
Marken wegen technischen Schone-
rigkeiten nicht mehr gezähnt wor
den seien, später aber schrieb er, 
daß der Druck derselben deshalb 
angeordnet worden sei. weil ein
zelne Marken vor der Perfvrierung 
entwendet worden und zu rief gen 
Preisen verkauft worden seien. 
Man habe also den Entwendern 
das Geschäft verderben wollen. 
Die geschnittene Madonna-Serie 
ist nach den Erhebungen der Kom
mission eine private Anordnung 
des Herrn Flesch und daher nicht 
als offiziell zu betrachten. 

Belieferung der Postämter: 
Im Sommer 1920 waren bei 

Unseren Postämtern nicht genü
gend Liechtensteiner-Marken erhält-
lich. Es mußten daher Oesterreichi
sche verwendet werden, wodurch 
das Land geschädigt wurde. 
Ueberprüfung der Verschleitzfielle Dcckuz: 

Die Bücher entsprechen den 
kaufmännischen Anforderungen in 
keiner Weise. Es ergab sich auch 
ein Manko von zirka 236.000 Kr. 
Viele Händler sandten nach Vai» z 
Geld, um Marken zu erhalten, sie 
bekamen aber viele Monate lang 
weder das Geld retour noch die 
bestellten Marken. 

Varietäten nnd Fälschungen. 
Die Untersuchungskomm ssivn 

konstatierte, daß versch'edms nicht 
vffiz elle Marken-Varie!äten er
schienen seien und sie legte diesen 
Uebelstand der VerschleiMlle zur 
Last. Die Gesandtschaft st.llte da
gegen das Bestehen von Varietä
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ten in Abrede, denn es gebe nur 
«Probedrucke. Die Varietäten wur
den zu ungeheuren Preisen ver
kauft. Zufolge des Austauchens 
von Fälschungen würd: das Land
gericht um Einleitung des Straf
verfahrens gegen unbekannte Täter 
ersucht. Hinsichtlich der Anträge 
der UntersuchungskommissÄn und 
der Stellungnahme der Regierung 
zu denselben verweisen die Re
ferenten auf die Ausführungen 
weiter vom. 

L) Frankenmarke». 
Hievon hält Herr von Flesch 

Marken im Betrage von zirka 
133.000 Franken zurück und für 
annähernd 27.000 Franken hat er 
um Kronen verkaust. 

k^) Zweirappen-Ueberdruck-
Marken. 

Die Zusammenfassung am 
Schlüsse des betreffenden Abschnit
tes 

«) Schluß. 
Die ganze Untersuchungs-Ange-

legenheit hat sich viel zu lange 
hingezogen. Flesch sagte selbst, er 
habe schon zwn Monate vor An
kunft der Kommission in Salzburg 
gewußt, daß es einen Untersuch 
gebe. Aus einem Akte geht auch 
hervor, daß Herr Regierungschef 
Hofrat Dr. Peer dem Geschäfts
führer von Flesch schon am 25. 
.Februar 1321 mitteilte, daß zu
folge eines bei der Regierung ein
gebrachten Antrages von Seite der 
Leitung und der Mitglieder der 
Derschleißstelle eine Untersuchung 
des Gebahrens dieser Stel'e und 
eine Ueberprüfung ihrer Bücher 
stattfinden werde. (Brief an Herrn 
Spieler und Abschrift desselben 

an Herrn Flesch). Tatsächlich ging 
die Untersuchungskommission erst 
am 14. April 1921 nach Salz
burg. Am 25. Mai 1921 über
reichte sie ihren Bericht der fürst
lichen Regierung. Am 17. Septem
ber 1921 wurde dann das gesamte 
Aktenmaterial dem Land «ge über
geben. Da aber der eine der 
Referenten (Schädler) mit der 
Ausarbeitung des Berichtes in d r 
Lawena-Angelegenheit bis in den 
Oktober hinein dringend beschäftigt 
war und Schädler schon am 3. 
Oktober 1921 und Eaßner vom 
1. November 1921 ab nur nach 
der Schule am Untersuch arbeiten 
konnte, so verzögerte sich die Fer
tigstellung des vorliegenden Be
richtes leider bis zum 10. De
zember 1921. 

Im Interesse der Landesfincm-
zen ist es zu bedauern, daß der 
Vertrag anfangs Februar 1921 
nicht aufgelöst wurde, da doch da
mals der von Prof. Kasimir bezw. 
von Herrn Flesch durch die unbe
fugte Herstellung der Zwnrappen-
Ueberdruckmarken begangene Ver
tragsbruch der fürstlichen Regier
ung von der Gesandtschaft be
kanntgegeben wurde. Die R"fe".en-
ren haben noch kurz vor Abschluß 
des Berichtes vom derzeitigen 
Herrn Regierungschef erfahren, 
daß Herr Hofrat Dr. Peer keiner
lei Austrag cder Bewil'igun? zum 
Drucke der Zweirappen-Ueberd > ck-
marken gegeben habe. Herr Flesch 
hat sich freil'ch mehrere Vertrags
brüche (geschnittene Jubelma ken. 
Auflagehöhe) zu schulden kinrmen 
lassen, in diesem Falle liegt aber 
eine besonders krasse Vertragsver
letzung vor und zudem wurde die 
selbe unserer Regierung sofort mit
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geteilt. Hätte man damals den 
Vertrag aufgelöst und sämtliche 
Markenbestände nach Vaduz ge
schafft, so wäre der Verkauf der 
.Frankenmarken um Kronen nicht 
erfolgt und es wären überhaupt 
eine Reihe unliebsamer Vorkomm
nisse unterblieben. Mindestens 
aber hätte eine Untersuchungskom-
wission nicht erst Mitte April, 
sondern schzn anfangs Mär; nach 
Salzburg abgeschickt werden sollen. 

Die Referenten glauben, daß 
falls die Untersuchungskommission 
einige Wochen früher und unan
gemeldet in Salzburg erschienen 
wäre, ein neunzig Seiten langer 
Bericht nicht mehr notwendig ge
worden wäre. Dieser Auffassung 
wird wohl jeder beipflichten, d:r 

Vorstehenden Bericht liest und vor
urteilslos beurteilt. Die Gefertig
ten sind daher nach dem Stande 
der Akten nicht in der Lage, dem 
Hohen Landtage die Annahme 
der von Herm Flesch vorgeschla
genen Lösungsbedingungen zu em
pfehlen. « 

Um ein möglichst objektives Bild 
bieten zu können, waren die Re
ferenten gezwungen, vieles wörtlich 
wiederzugeben: da sich aber unter 
dem zur Verfügung stehenden Ma
terial oft nur flüchtige Entwürfe. 
Bleistiftnotizen und dergleichen 
befanden, so waren natürlich stili
stische Kärten, grammatikalische 
Unrichtigkeiten und sich häufig wie
derholende Wendungen nicht zu 
vermeiden. 

V a d u z ,  a m  1 0 .  D e z e m b e r  1 9 2 1 .  

gez. Gustav Schädler. 
gez. Frz. Tav. Gaßner. 
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Kreislauf der Markensache 
in ihrer politischen Auswirkung von 1919 bis 1922: 

I .  P e r i o d e :  
Vorlage durch die fürstl. Regierung. 
Behandlung im alten Landtag. 
Stellungnahme der Bürgerpartei. 
Stellungnahme der Volkspartei. 

II. Periode: 
Stellungnahme des Bauernbundes. 
Stellungnahme eines Markenkomitees. 
Stellungnahme der Arbeiterschaft. 
Entsendung einer landtäglichen Untersuchungskommission. 

III. Periode: 
Verschiebung aus den neuen Landtag. 

In der ersten Periode wurde 
das ganze Markengeschäft, nach 
anhaltenden Reibereien zwischen 
den Parteien, durch Landtagsbe
schluß einem kaufmännischen Kon
zern übertragen, in der zweiten, 
beginnend mit dem „Bauernbund", 
trpt der rein philatelistische Stand
punkt in den Vordergrund. Nach 
diesem wird natürlich eine Marke, 
deren Verkaufsmonopol oder die 
Benützung welcher Matrizen in die 
Hände eines kaufmännischen Kon
zerns oder einer Firma gelegt wer

den, schon durch! die Suggestion 
verurteilt und ihre Ausgabe ein
fach unnötig, indem der Vorschlag 
seben lediglich den Zweck verrät, 
durch den Verkauf der Marke an 
die Sammler Geld zu machen. 
, Da die Philatelie dies nicht 
verträgt, ist es ein Irrtum, an
zunehmen, daß eine ehrbare und 
«achtbare Firma bei einem solchen. 
Plane je mittun könnte. 

Die dritte Periode wird durch 
den neuen Landtag erst eröffnet 
werden. 
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Chronologische Zusammenstellung der 
Ereignisse. 

191S. 
11. XI. Sechs Abg. entfernen sich aus der Landtagsfitzung, wodurch die 

Vergebung des Briefmarkenhandelsmonopols an das „Konsortium* 
(Dr. N.. v. Fl. usw.) scheitert. 

25. XI. Nach Aufnahme weiterer Zerren wird in bewegter Sitzung (Zu
hörer bis aus die Stiegen des Gebäudes) das Millionengeschäst 
mit dem «Konsortium" perfekt; andere Anträge werden übergangen. 

8. XII. „Die Landeszeitung", das neugegründete Organ des »Bauern-
bundes", bringt Aufklärung, daß Liechtenstein philatelistisch zu
grunde gerichtet werde. Die Bauernversammlungen in den Ge
meinden und die Hauptversammlung im Gasthof »z. Linde" in 
Schaan, anwesend zirka 500 Bauern, zeitigen fast einstimmige 
Entschlossenheit, den Markenschwindel zu stürzen. Präsident X. Beck 
läßt sich durch Dr. Nipp zu einer unparlamentarischen Aeußerung 
reizen, wodurch die Versammlung stürmisch und resultatlos aus
einanderfällt. Beck demissioniert. 

ISA). 
19. IX. Vorladung wegen Aeußerungen in den »Bauernbund*-Vorträgen. 

Kläger: Briefmarkenverschleißstelle (Nigg), Beklagte: T. Beck, 
»Schäfli", und F. I. Schlegel. Triefen. 

IS21. 
13. II. Die .Adleroersammlung", Vaduz, wird auf Verlangen der er

schienenen zirka 250 Zuhörer abgehallen und wirkt bahnbrechend. 
Resolution: Markenherstellung und Belieferung der Postämter durch 
die schweiz. Postverwaltung. 

R e s o l u t i o n :  

Lohe fürstliche Regierung Vaduz 

„Die heute Sonntag den 13. lich und ausdrücklich die fürstliche 
Februar d. I., nachmittags 2 Uhr Regierung auf, Vorsorge zu tref-
im Adlersaäle in Vaduz versam- fen, daß: 
melten Liechtensteiner aller Par- 1. Der bestehende Vertrag mit 
Verrichtungen haben nach Anhör- dem österreich.sch-liechtensteiniichm 
ung der Vorträge nachstehende Re- Konsortium gänzlich und binnen 
solution gefaßt und fordern feier- unten angeführter Frist zu lösen 
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ist und bis dahin jede weitere Aus
gabe von Liechtensteinmarken un
terlassen wird. 

2. Die liechtensteinischen Post
wertzeichen von der schweizerischen 
Pvstverwaltung für Rechnung des 
Landes hergestellt und vom Lande 
nur durch die bereits bestehenden 
oder eventuell noch einzurichten
den Postämter vertrieben werden. 

3. Sofort sämtliche Markenbe-
stände des Konsortiums in Wien 
iund Salzburg, sowie die Original-
platten zu Handen der fürstlichen 
Regierung in Vaduz übermittelt 
werden: ebenso genaue Aufstell
ung der Auflagen und Verkäufe 
und Vorlage der Geschäftsbücher 
seitens des Konsortiums zu geben ist. 

4. Zur Deckung des Postbe-
darfes vorerst Schweizer Marken 
in Liechtenstein zur Verwendung 
gelangen, bis genügende Liechten-
Ueinmarken-Vorräte, neuer, noch 
herzustellender Zeichnung, durch 
die Schweiz hergestellt sind. 

5. Der Verkauf der Liechten-
fteinmarken zu Nominale aus
schließlich von den liechtensteini
schen Postämtern aus stattfindet 
und letztere mit allen Werten ge
nügend versorgt werden. 

6. Von den kommenden Post
wertzeichen in Frankenwährung" nur 
dann ein neuer Wert zur Aus
gabe gelangt, wenn ein Vorrat 
oon mindestens 500.000 Stück je

des dieser Werte vorhanden ist. 
7. Von der Druckerei die Mar

ken direkt an die Schweizerische 
Pvstverwaltung zur Betnlung der 
liechtensteinischen Postämter ge
sandt werden. Probedrucke dürfen 
nur der fürstlichen Regierung.un
terbreitet werden. Von der Druk-
kerei darf an niemanden etwas ab
gegeben werden. Druckausschüsse. 
Fehldrucke usw. sind auszuscheiden 
und in bestimmten Zeiträumen 
iominissionell zu vernichten. 

3. Die Ausgabe oon Ueberdruck-
marken in kleinen Auslagen zu un
terlassen ist. 

9. Alle bisher erschienenen, ein
schließlich der zur Zeit kursierenden 
Frankenmarken, keinerlei postalische 
Verwendung mehr finden Dürfen. 

Die fürstliche Regierung wird 
ersucht, bis Samstag, den 19. d. 
M. eine bestimmte klare Antwort 
zu Handen°des Vorsitzenden zu ge
ben, ob sie gedenkt, vorangeführte 
neun Punkte durch sofortige Ein
berufung eines Landtages zu 
regeln, andernfalls trägt die fürst
liche Regierung allein die Verant
wortung aller hieraus entstehen
den Folgen. 

Gleichzeitig wird die fürstliche 
Regierung ersucht, die in dieser 
Sache stattfindende Landtagssitz
ung so frühzeitig zu publizieren, 
daß die Öffentlichkeit rechtzeitig 
von derselben Kenntnis erhält. 

V a d u z ,  a m  1 6 .  F e b r u a r  1 9 2 1 .  
» Für das Komitee: 
Der Vorsitzende: Alois Schädler m. p. 

19. II. Gemäß Strafverfüg, des f. l. Landgerichts, Zl, 142 Sts., wird 
über die Komiteemitglieder der Adlerversammlung Geld-, bzw. 
Arreststrafe verhängt. 
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26. II. 

Aufmarsch von zirka 200 Bürgern aus Triesenberg, Triesen und 
Balzers. 

Freunde der Ruhe und Ordnung!  
Sichererer Kunde zufolge wird morgen Samstag den 

26. Februar 1921, vormittags, unter Leitung der Setzer 
und Verführer unseres Volkes 

eine Demonstration vor der fürstlichen Regierung in Vaduz 
stattfinden, die nicht weniger bezweckt, als den 

gewaltsamen Sturz der Regierung und Einsetzung der 
Gewalt anstelle des Rechtes und der Ordnung. 

. Als Vorwand muß diesmal die Markengeschichte herhalten. 
Ja Wirklichkeit stehl der gute Ruf, das Ansehe», die Selb

ständigkeit des Landes auf dem Spiele. 

Es ist höchste Zeit, diesem verbrecherischen Treiben Einhalt 
zu gebieten. Ich rufe alle im Lande, denen noch sein Ge
deihen, die Ordnung und das Vaterland selbst am Kerzen 
liegt auf, morgen Samstag vormittags um 8 Uhr unter 
Führung der Ortsvorsteher und Abgeordneten vollzählig in 
Vaduz beim Regierungsgebäude zu erscheinen und so zu 
zeigen, daß die Mehrheit unserer Landesbürger diesem 

Treiben endgültig Kalt! "W» zurufen will. 
Liechtenstein, es gehl um Fürst und Vaterland: 

Vaduz, 2S. Febr. lS^I. Der LandlagsprSsident: Friedr. Walser. 

Aufmarsch von zirka 600 Vaduzern. Schaanern und besonders 
Unterländern. Die Stimmung ist in beiden Lagern ungemein ernst. 
Die Minderheit wird weder vorgelassen noch angehört. Aus den 
Fenstern fallen Worte gegen sie. Im Landtagssaale werden Be
schlüsse durch eine Abordnung gefaßt, deren Wahl mit dem Gesetze 
kaum in Einklang zu bringen sein dürfte. Resultat: Strengste 
Bestrafung, Bürgerwehr! (Siehe Liecht.-V. Nr. 17, 2. III. 21. 

Demonstration! 
Samstag den 26. Febr. 1921, vormittags 10 Uhr. in Vaduz. 

Zusammenkunft im Gasthaus zur „Au". 
S t e l l u n g n a h m e  z u m  M a r k e n g e f c h ü f t .  

Zahlreiches Erscheinen aller Volksschichten. 
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29. XII. Zm Sinne der Strafverfüg, v. 19. II. s. c. wird Komikeemitgliedern 
gepfändet. 

IS22. 
Der vorstehende Bericht, verfaßt auf Anordnung der Regierung bzw. 

des Landtages, stellt endlich quast ein Selbstbekenntnis dieser Behörden dar. 
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— 61 — 

Schlutzbemerkung. 
Was anfangs Wenige Liechten- «des Prinzen Karl und des Dr. 

steiner einsehen wollten, ist einge- .Peer heute nur mehr einer Mein-
twffen: Einen langen und hart- jung. Das Markenausgabsrecht des 
nackigen Kampf hat es gekostet, Landes bleibt auch künft ghin eine 

' Regierung und Landtag dazu zu unversiegbare Quelle. Offen bleibt 
bringen, in der Markensache end- noch die Frage, vb nach Auflösung 
lich zu bekennen. Etwas tatsäch- des Konsortiums die Resolution 
liches bezüglich Neuregelung hat der Adlerversammlung endlich be-

> letzterer indessen augenscheinlich «siolgt oder vb die Sache, je nach 
nicht mehr verfügt. Dies bleibt dem Ausfall der bevorstehenden 
dein neuen Landtage vorbehalten. Landtagswahl, im Schatten der 
Das Volk Liechtensteins ist vom Macht der zur Herrschast gelangen-
Briefmarkenstandpunkte über den den Parteien zurechtgelegt werden 
lallen Landtag unter der Regierung wird?! ?! 

» 
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